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Offentliche Anhérung am Montag, 26. Januar 2026, 14.00 Uhr
,,BPolG-Reform*
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Andreas Rofkopf?
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Stellvertretender Bundesvorsitzender - DPolG Bundespolizeigewerkschaft, Berlin
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Vorsitzende des Ausschusses Recht der Inneren Sicherheit — Deutscher Anwaltverein
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Beginn der Sitzung: 14.03 Uhr

Tagesordnungspunkt 1
a) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des
Bundespolizeigesetzes

BT-Drucksache 21/3051

b) Antrag der Abgeordneten Clara Biinger, Anne-
Mieke Bremer, Katrin Fey, weiterer Abgeordneter
und der Fraktion Die Linke

Bundespolizei rechtsstaatlich modernisieren —
Menschenrechte in Vollzugspraxis und
Ausbildung stirken

BT-Drucksache 21/3306

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Meine sehr
geehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen
und Kollegen, ich darf Sie herzlich zur zweiten
Anhoérung des heutigen Tages im Innenausschuss
begriilen. Wir haben uns eben bereits mit dem
Luftsicherheitsgesetz beschiftigt. Jetzt beschéftigen
wir uns mit der Modernisierung des Bundespoli-
zeigesetzes. Ich darf Sie alle herzlich begriilen. Es
geht um den Gesetzentwurf der Bundesregierung
auf der Bundestagsdrucksache 21/3051. In diese
Anhérung ist der Antrag der Fraktion Die Linke
,Bundespolizei rechtsstaatlich modernisieren —
Menschenrechte in Vollzugspraxis und Ausbildung
starken” auf der Drucksache 21/3306 einbezogen.

Zu Beginn darf ich mich sehr herzlich bei den
Sachverstdndigen bedanken, die sich heute bereit
erkldrt haben, uns mit ihrer Expertise zur Verfii-
gung zu stehen und bereits schriftliche Berichte
hineingegeben haben. Dafiir ein herzliches Danke-
schon. Ich darf die von den Fraktionen benannten
Sachverstdandigen auch personlich begriilen und
mache das in alphabetischer Reihenfolge. Hier im
Saal begriiBle ich Herrn Dittmann, Herrn Uli
Grotsch, ein guter Bekannter in den Reihen des
Innenausschusses, wenn ich mir diese Bemerkung
erlauben darf. Ich begriile Herrn Teggatz, Frau
Voigt sowie Herrn Prof. Dr. Wagner. Diese Sachver-
stdndigen sind hier im Saal vertreten. Weil es wit-
terungsbedingt heute nicht anders ging, ist Herr
RoBkopf per Videokonferenz zugeschaltet. Ebenso
ist uns der Kollege aus dem Innenausschuss, Ingo
Vogel, digital zugeschaltet. Ich darf fiir die Bundes-
regierung den Parlamentarischen Staatssekretir
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Christoph de Vries in unserer Runde herzlich
willkommen heifien.

Ich mochte darauf hinweisen, dass unsere Anho-
rung heute wie fast immer live im Bundestags-
fernsehen und auf der Homepage des Deutschen
Bundestages verfolgt werden kann und ab morgen
auch in der Mediathek fiir die Offentlichkeit zum
Abruf bereitgestellt wird. Ich habe mich bereits fiir
die schriftlichen Stellungnahmen bedankt, die wir
den Ausschussmitgliedern selbstverstdndlich zur
Verfiigung gestellt haben. Von der heutigen Anhé-
rung wird ein Protokoll erstellt. Wir haben ein Zeit-
fenster von 14.00 bis 16.00 Uhr verabredet. Wir be-
ginnen gemdl unserer Absprache im Innenaus-
schuss mit einleitenden Statements der Sachver-
stdndigen, die drei Minuten bitte nicht iiberschrei-
ten. AnschlieBend werden wir in die Fraktions-
runde einsteigen und die Fragen der Fraktionen
annehmen und beantworten. Das zum Verfahren.
Ich sehe keine Wortmeldung dazu. Dann wiirde ich
in die Statements der Sachverstdndigen einsteigen.
Ich darf Herrn Dittmann fiir sein dreiminiitiges
Statement das Wort erteilen. Bitte, Herr Dittmann.

SV Kai Dittmann (GFF): Vielen Dank fiir die Ein-
ladung und die Méglichkeit zur Stellungnahme.
Der Entwurf zur Modernisierung des Bundespoli-
zeigesetzes verfolgt das legitime Ziel, polizeiliche
Befugnisse an technische und gesellschaftliche
Entwicklungen anzupassen. In der vorliegenden
Form ermoglicht er jedoch aus unserer Sicht zu
tiefgreifende Grundrechtseingriffe, ohne diese
hinreichend zu begrenzen und schwécht zugleich
Transparenz und Kontrolle.

Ich werde mich auf vier Punkte in diesem State-
ment beschrdnken. Es diirfte niemanden {iber-
raschen, dass drei Minuten fiir das komplette
Gesetz sehr knapp sind. Ich glaube, das geht den
anderen Sachverstdndigen dhnlich.

Ein zentrales Beispiel fiir die vorgelagerten poli-
zeilichen Handlungen sind die anlasslosen Kon-
trollen in Waffenverbotszonen. Die vorgesehenen
Befugnisse erlauben es, Personen ohne konkreten
Verdacht anzuhalten, zu befragen und vor allem zu
durchsuchen. Gleichzeitig wurden selbst minimale
Sicherungsmechanismen wie Kontrollquittung und
Dokumentationspflichten im Vergleich zum Ent-
wurf vor anderthalb Jahren gestrichen. Das erh6ht
nicht nur das Risiko willkiirlicher MaBnahmen,
sondern auch von Diskriminierung. Ich verstehe,
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dass in diesem Ausschuss der Ausdruck ,,Racial
Profiling” umstritten ist und unterschiedlich
gelesen wird. Ich glaube aber, wir sind uns alle
sicher, dass wir den Kern des Artikel 3 des
Grundgesetzes nicht unterwandern wollen. Diese
Kontrollquittungen kénnten hier dabei helfen.
Insgesamt stehen wir den Waffenverbotszonen
grundsétzlich kritisch gegeniiber.

Zweitens: Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die
Quellen-TKU. Der Entwurf erlaubt Eingriffe, die
weit {iber eine klassische Telekommunikations-
iiberwachung hinausgehen und teilweise auch
gespeicherte Kommunikation erfassen. Gleichzeitig
fehlen verbindliche Regelungen zum staatlichen
Schwachstellenmanagement weiterhin. Damit
besteht die Gefahr, dass Sicherheitsliicken bewusst
offengehalten werden. Wir schlagen daher das
Inkrafttreten des § 40 unter Bedingungen vor, dass
endlich ein gesetzliches Schwachstellenmanage-
ment eingefiithrt wird, um die Interessen am Schutz
von IT-Systemen auch der Wirtschaft zu bertick-
sichtigen. Hier stehen laut Bitkom knapp 290
Milliarden Euro an Schaden, ungefdhr 200 bis 300
Quellen-TKUs, die wir pro Jahr haben, entgegen.
Selbst wenn nur ein kleiner Teil davon durch ein
echtes Schwachstellenmanagement verhindert
werden konnte, was gesetzlich vorgeschrieben
wird, ware hier ein erheblicher Schaden fiir die
Wirtschaft, aber auch fiir Biirgerinnen und Biirger
abgewendet.

Drittens: Bodycams. Die entsprechende Norm sollte
um ein Einschalten auf Verlangen ergédnzt werden,
sodass auch Betroffene verlangen kénnen, dass die
Bodycam aktiviert wird. Zudem schlagen wir
gesetzliche Vorgaben fiir manipulationssichere
Speicherung vor.

Viertens: SchlieBlich mochte ich die Kennzeich-
nungspflicht fiir Polizeibeamtinnen und -beamte
ansprechen. Eine individuelle Kennzeichnung ist
kein Misstrauensvotum gegen die Polizei, sondern
ein zentrales Instrument fiir Transparenz, Rechts-
staatlichkeit und gegenseitigen Schutz. Sie stéarkt
das Vertrauen der Bevdlkerung und schiitzt zu-
gleich korrekt handelnde Beamtinnen und Beamte.

Um eines klarzustellen: Auch mit den vorgeschla-
genen Anderungen bleiben aus unserer Sicht erheb-
liche Zweifel an der verfassungs- und menschen-
rechtlichen Konformitét bestehen. Die vorgeschla-
genen Anderungen greifen lediglich wichtige

Innenausschuss

Baustellen auf und sind nicht als abschliefende
Liste der Probleme des Gesetzentwurfes aus
unserer Sicht zu verstehen. Vielen Dank fiir Thre
Aufmerksamkeit.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Vielen Dank,
Herr Dittmann. Es geht weiter mit Herrn Grotsch.
Bitte.

SV Uli Grétsch (PolB): Vielen Dank, Herr Vorsit-
zender. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen
Dank fiir die Einladung und die Gelegenheit, heute
zur Neufassung des Bundespolizeigesetzes Stellung
nehmen zu kénnen. Lassen Sie mich einleitend
sagen, dass ich der Uberzeugung bin, dass es dem
Deutschen Bundestag mit diesem Gesetz gelingen
wird, der Bundespolizei einen modernen und
zeitgeméalBen Rechtsrahmen zu geben und damit
den Weg fiir Deutschlands gréBte Sicherheitsbe-
hérde in die Zukunft zu ebnen. Mir ist es wichtig,
ein paar Punkte anzusprechen, die ich auch in
meiner Stellungnahme niedergeschrieben hatte. Ich
beschrinke mich dabei auf meinen Zustédndigkeits-
bereich als Polizeibeauftragter des Bundes.

Zum Ersten ist das etwas, was ich sehr vermisse,
ndmlich die Klarstellung zum Verbot diskrimi-
nierender Personenkontrollen. Ich bedauere es,
dass der Gesetzentwurf keinen ausdriicklichen
Hinweis darauf enthilt, dass derartige Kontrollen
verboten sind. Nun weil} ich aus meiner Arbeit,
dass solche Kontrollen alles andere als alltdglich
sind. Ich weil} vielmehr aus meiner Arbeit, dass bei
der Bundespolizei sehr sensibel mit diesem Thema
umgegangen wird. Trotzdem wére es ein wichtiges
Signal des Gesetzgebers gewesen, das im Gesetz-
entwurf entsprechend zu beriicksichtigen. Was ich
dahingegen sehr begriiBe, sind die §§ 63 und 66 des
Gesetzentwurfs, ndmlich die Regelungen zur
respektvollen Behandlung von Personen gemél
ihrer geschlechtlichen Identitét. Das entspricht
dem Grundgedanken des Selbstbestimmungs-
gesetzes. Ich hitte es fiir wiinschenswert gehalten,
eine Prizisierung hinsichtlich des gedulerten
Willens der betroffenen Person im Gesetzentwurf
dahingehend aufzunehmen, dass dieser stdrkere
Berlicksichtigung findet. Wichtig finde ich weiter-
hin den § 64 BPolG-E zur Bild- und Tonitiber-
wachung von Gewahrsamsrdumen. Diese Regelung
wird vor allem fiir die eingesetzten Beamtinnen
und Beamten mehr Sicherheit bringen, aber auch
mehr Transparenz im staatlichen Handeln mit sich
bringen.
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Ich halte die Zuverlédssigkeitspriifung im

§ 76 BPolG-E fiir einen ganz wichtigen Punkt. Ich
wiirde dringend dazu raten, zu priifen, inwieweit
auch externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
regelmédBig in den Dienststellen der Bundespolizei
titig sind, einer derartigen Uberpriifung unterzogen
werden. Ich meine damit Reinigungskrifte, die
oftmals ungehinderten Zugang zu Schreibtischen
und Biirordumen haben oder Wachpersonal und
Handwerker, die auf den Dienststellen eingesetzt
sind. Ebenso wichtig ist die Unterbringungssitua-
tion der Bundespolizei. Das ist Teil meiner tédg-
lichen Arbeit. Dort sind teils erbdrmliche Zustdnde
zu sehen, vor allem an Bahnhofen. Ich verweise
darauf, dass wir mehr als 200 bekannte Funklocher
auf Bahnhoéfen haben, in denen der Digitalfunk
nicht funktioniert. Ich glaube, dass auch dahin-
gehend wichtig wire, entsprechende Regelungen
zu fassen. Vielen Dank.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Danke schon,
Herr Grétsch. Wir fahren per Videokonferenz fort.
Herr RoBkopf, Sie sind uns zugeschaltet. Herr
RoBkopf, bitte schon.

SV Andreas RoBikopf (GdP): Sehr geehrter Herr
Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, die
Anpassung des seit 1994 bestehenden Bundespoli-
zeigesetzes geht ein Schritt in die richtige Richtung
einer funktionierenden, zeitgemal organisierten
und effektiven Bundespolizei. Die Folgen der ge-
planten Anderungen werden allerdings zwingend
den Aufwuchs des Personal- und Sachhaushaltes
mit sich bringen miissen. Vorneweg bleibt zu be-
griifen, dass geplante Dinge wie Kontrollquittun-
gen sowie eine Kennzeichnungspflicht nicht mehr
enthalten sind. Ich mé&chte wenige einzelne Dinge
kurz erldutern.

Zu § 2, Grenzschutz, ist anzumerken, wir regen
nochmals deutlich an, die Zustdndigkeit aufgrund
offener Grenzen, gut ausgebauter Infrastruktur in
Form von Autobahnen und Bundesstrallen von
bisher 30 auf 50 Kilometer im Grenzbereich zu
erweitern.

Zu § 13, Verfolgung von Straftaten: Leider sind
weiterhin bisher nur Vergehenstatbestdnde mit sehr
wenigen fachspezifischen Verbrechentatbestdnden
genannt. Aufgabenerweiterungen wie zum Beispiel
Raub sowie Herbeifiihrung von Sprengstoffexplo-
sionen im eigenen Zustdndigkeitsbereich wéren
sinnvoll. Oftmals werden diese Ermittlungen und
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Sachbearbeitung zum groBen Teil durch die
Bundespolizei abgearbeitet und dann erst zum Ab-
schluss an die zustdndige Landespolizei iibergeben.
Vergehen nach dem Aufenthaltsgesetz gerade an
Bahnhofdienststellen sollten abschliefend durch
die Bundespolizei bearbeitet werden. Im Bereich
der Luftsicherheit sollten die Zustdndigkeiten bei
Vergehenstatbestdnden sowie die Zustdndigkeit im
Falle gefdhrlicher Eingriff in den Luftverkehr eben-
falls an die Bundespolizei gehen.

Zu § 23, Durchsetzung von Waffenverbotszonen:
Dieser Erweiterung stimmen wir zu. Die daraus
entstehenden Kontroll- und Uberwachungsbefug-
nisse erachten wir fiir sinnvoll. Aber nicht nur in
Waffenverbotszonen sollte dies mdglich sein. In
Anbetracht der sehr stark steigenden Kriminalitét
gerade an den Bahnhdofen miisste aus unserer Sicht
eine allgemeine Kontrollbefugnis eingefiihrt
werden.

Zu § 26, Identitatsfeststellung: Wir bewerten es als
positiv, dass die Bundespolizei an Versammlungen
sowie bei der An- und Abreise zu solchen Ver-
sammlungen Kontrollstellen einrichten kann.

Zu § 32, mobile Ton- und Bildaufzeichnungsgeréte:
Die Erweiterungen zu Body- und Dashcam begrii-
Ben wir ausdriicklich.

Zu § 40, Uberwachung von Telekommunikation:
Wir sehen die neuen Befugnisse in diesem Bereich
als notwendig und zeitgemal an und begriien
diese daher ausdriicklich.

Zu § 52, Erhebung von Fluggastdaten: Die geplante
unaufgeforderte Vorlage von Fluggastdaten stellt
eine positive Entwicklung dar.

Zu § 76, Einstellungsiiberpriifung: Grundsétzlich
sind Uberpriifungen gut und richtig. Man muss
sich aber fragen, ob die bisherigen Uberpriifungen
nicht tatsdchlich ausreichend waren. Die angedach-
ten neuen MafBnahmen halten wir fiir stark iiber-
zogen.

Anderungen nach dem Aufenthaltsgesetz: Grund-
sédtzlich begriilen wir diese, geben aber zu beden-
ken, dass die Erweiterungen zu einem erheblichen
Mehraufwand fiithren, fiir die die Bundespolizei im
Moment weder personell, materiell und liegen-
schaftstechnisch nicht ausgestattet ist. Es wére
dringend und schnellstméglich nachzubessern.
Herzlichen Dank.
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Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Vielen Dank,
Herr RoBkopf. Ein Schnelldurchlauf durch wesent-
liche Feststellungen dieses Gesetzes und dieser
Paragrafen. Es geht weiter mit Herrn Teggatz, bitte
schon.

SV Heiko Teggatz (DPolG): Sehr geehrter Herr Vor-
sitzender, meine Damen und Herren. Ich freue
mich auch, hier zu dem Gesetz als Sachverstiandi-
ger eingeladen worden zu sein. Ich méchte mich in
meiner Stellungnahme und in meinem Statement
auf das beschranken, was noch nicht im Gesetz
vorhanden ist.

Grundsatzlich bewerten wir die Tatsache, dass
Kontrollquittung und Kennzeichnungspflicht als
ganz klare Misstrauensvoten gegentiiber den ein-
gesetzten Kolleginnen und Kollegen in diesem
Gesetz nicht mehr auftauchen, positiv. Wir
brauchen allerdings, und das fehlt ganz dringend,
das ist insbesondere wichtig zum Schutz kritischer
Infrastruktur, die Befugnisse einer Gesichtserken-
nung. Kennzeichen diirfen wir erfassen, Gesichter
derzeit noch nicht.

Zudem brauchen wir unbedingt, und das nach 30
Jahren, eine Erweiterung unserer Zustédndigkeiten
in Bezug auf die Strafverfolgung. Derzeit ist die
Bundespolizei lediglich zustidndig fiir die Strafver-
folgung, und das eingeschréinkt, in den Bereichen
der Bahnpolizei und der Grenzpolizei. Die Flug-
héfen sind dort gdnzlich ausgenommen. So auch
der Schutz von Bundesorganen und die Sicherung
eigener Einrichtungen. Also immer dann, wenn ein
Kollege der Bundespolizei auf dem Flughafen
hinter der Kontrollspur steht, diese beaufsichtigt
und es dazu kommt, dass verbotene Gegenstdnde
festgestellt werden, dann holt die Bundespolizei
die Polizei. Das sollte dringend reformiert werden.

Wir brauchen eine Norm zur Inanspruchnahme von
Nichtstoérern bei der Anwendung unserer polizei-
lichen MaBnahmen. Wir sollen die Handyortung
bekommen, aber nur fiir Storer. Ich mochte Thnen
gern in der Kiirze der Zeit ein Beispiel bringen,
warum der Nichtstorer ebenso relevant ist: Wenn
der 14-Jdhrige auf der Wache der Bundespolizei
anruft und sagt, ich springe jetzt von der Eisen-
bahnbriicke und mdochte mir das Leben nehmen,
dann hat ein 14-Jdhriger in der Regel keinen eige-
nen Mobilfunkvertrag, sondern den seiner Eltern.
Spétestens dann hort die Ortung des Handys bei
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der Bundespolizei auf. Da brauchen wir eine
Erweiterung.

AuBerdem begriifie ich ausdriicklich die Implemen-
tierung der Meldeauflagen. Allerdings kénnen
Meldeauflagen nur dann sinnvoll sein, wenn die
Bundespolizei diese auch bei VerstéBen gegen die
Meldeauflagen ahnden darf. Das ist in dem aktue-
llen Gesetz leider noch nicht vorgesehen. Auch
Befugnisse fiir den Betrieb von Dashcams sind so
explizit nicht im Gesetz genannt. Von Bodycams ist
die Rede. Dashcams sollten dort mit rein. Wir
brauchen eine Klarstellung, ob die technischen
Mittel zur Drohnenabwehr auch Waffen umfassen
oder nicht.

Alles in allem ein guter Anfang. So bewerten wir
zumindest dieses Gesetzesvorhaben. Aber in den
Feinheiten, das haben wir in unserer Stellung-
nahme bereits ausfiihrlich dargelegt, gibt es noch
einige Bereiche, wo wir nachbessern miissen. Die
30 Kilometer, die nach wie vor den Grenzraum
definieren, sollten nach 30 Jahren der heutigen
Verkehrslage, der heutigen Technik, der Fahrzeuge
und vor allem der Tatsache, dass nicht mehr Pkw,
die nach Deutschland kommen, an einer festen
Kontrollstelle anhalten, sondern gleich durch-
fahren konnen, angepasst werden. Insofern sind die
Berechnungsparameter neu zu wihlen. Herzlichen
Dank.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Danke schon,
Herr Teggatz. Wir fahren mit Frau Voigt fort. Bitte
schon.

SVe Lea Voigt (DAV): Vielen Dank. Auch aus unse-
rer Sicht gibt es an dem vorliegenden Entwurf
einiges zu kritisieren. Es gibt noch Luft nach oben,
so will ich einmal vorsichtig formulieren. Ich will
auf einige konkrete Punkte eingehen und dann
noch einmal auf das, was aus unserer Sicht fehlt.

Zunichst das Thema Quellen-Telekommunika-
tionsiiberwachung: Das soll die Bundespolizei in
Zukunft diirfen. Das halten wir fiir nicht zu Ende
gedacht. Denn der Entwurf rekurriert ausdriicklich
darauf, dass man dieses Mittel der gefahrenabweh-
renden Sofortinterventionen brauche. Das steht im
Gegensatz dazu, wie dieses Instrument eingesetzt
werden kann, ndmlich iiberhaupt nicht sofort, so-
dass man sich fragen muss, ob der Gesetzeszweck
derjenige ist, der in der Begriindung erscheint. Das
ist bei einem Instrument, was zu den Invasivsten
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gehort, die das Polizeirecht iiberhaupt kennt, sehr
fragwiirdig.

Bei den Aufenthaltsverboten sollte unbedingt die
Wohnung des Betroffenen ausdriicklich ausgenom-
men werden. Das klingt in der Gesetzesbegriindung
an, ist aber im Gesetzestext so nicht konkret gere-
gelt. Das sollte es aber, um Anwendungsunsicher-
heiten auszuschlieBen. Dann fordern wir, dass es
im Zusammenhang mit der polizeilichen Freiheits-
entziehung einen stets erforderlichen Rechtsbei-
stand geben muss. Hier gibt es eine Ungleichzeitig-
keit von Polizeirecht und Strafrecht generell. Da
haben aber einige Bundesldnder in ihren Polizei-
gesetzen endlich schon Regelungen dieser Art
getroffen. Das sollte auch hier erfolgen.

Der Deutsche Anwaltsverein begriiit, dass der
Berufsgeheimnistriagerschutz, vor allem der Schutz
von Anwiltinnen und Anwiélten und deren Man-
datsverhéltnissen, entsprechend § 62 BKA-Gesetz
geregelt und aufgenommen wurde. Das ist wichtig
und richtig. Genauso bei den V-Leuten, dass da
auch vergleichbare engste personliche Bindungen
dazu fithren, dass ein V-Personen-Einsatz nicht
zuldssig ist, ist schon.

Ich komme zu dem, was fehlt. Gegeniiber dem Ent-
wurf der letzten Legislaturperiode ist alles heraus-
geflogen, was personliche Ausschlusskriterien von
V-Leuten betrifft. Das ist nicht nur bedauerlich,
sondern auch ein bisschen unerkléarlich, weil man
sich fragen muss, warum man das nicht regeln will.
Will man tatsdchlich geschéftsunfidhige Personen,
z. B. Minderjihrige, als V-Leute einsetzen kénnen?
Das muss dringend klargestellt werden. Schlief3-
lich, das ist schon angeklungen, sind alle Rege-
lungen, die fiir mehr Transparenz und eine bessere
Uberpriifbarkeit der polizeilichen Arbeit die
Grundlage geboten hitten, rausgeflogen. Vielleicht
nicht alle, aber viele, ganz wichtige. Ein explizites
Diskriminierungsverbot, die Kennzeichnungs-
pflicht, die Kontrollquittungen, der Einsatz von
Bodycams auch zur Kontrolle polizeilichen Han-
delns. Das sind alles Dinge, die fehlen. Dafiir gibt
es aus unserer Sicht keine Rechtfertigung. Nicht
nur der Schutz der Individualrechtsgiiter betrof-
fener Biirgerinnen und Biirger wiirde damit gefor-
dert, sondern auch das Vertrauen in die Polizei und
die Entwicklung einer rechtsstaatlichen Fehler-
kultur innerhalb der Polizei.

Innenausschuss

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Frau Voigt,
vielen Dank auch fiir Ihr Eingangsstatement. Den
Abschluss dieser Eingangsrunde macht Herr
Prof. Dr. Wagner. Sie haben das Wort.

SV Prof. Dr. Marc Wagner (HS Bund): Sehr ge-
ehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren
Abgeordnete. Zu dem Gesetzesvorhaben iiber die
Modernisierung des Bundespolizeigesetzes treffe
ich drei Kernaussagen. Erstens: Der Bundesregie-
rung gelingt ein befugnisrechtlicher Befreiungs-
schlag. Die bundespolizeilichen Erméchtigungs-
grundlagen stammen fast ausschlieBlich aus einer
Zeit, die fiir die Generation Z so unvorstellbar ist,
wie die Existenz des Bahnsteigs 9% am Bahnhof
Kings Cross in London. Deshalb ist es aullerordent-
lich begriiBenswert, dass es unter anderem mit § 40
Absatz 2 eine zeitgemélBe Norm geben soll, die die
Bundespolizei befdhigt, etwa grenziiberschreiten-
der organisierter Kriminalitdt vorzubeugen, in dem
standardisiert verschliisselte Kommunikationspro-
gramme, wie Skype oder WhatsApp tiberwacht
werden konnen. Neben dieser Regelung zur Quel-
len-Telekommunikationsiiberwachung tritt als
Ausdruck innovativer Sicherheitsgesetzgebung
unter anderem die vorgesehene neue Drohnenbe-
kdmpfungsbefugnis des § 39. Elf weitere neue Be-
fugnisnormen von A wie Aufenthaltsverbot bis Z
wie Zonen, in denen Waffenverbote durchgesetzt
werden konnen, lassen einen Rechtsgrundlagen-
ruck durch das Bundespolizeigesetz gehen.

Zweitens: Das Strucksche Gesetz, wonach kein
Gesetz den Deutschen Bundestag so verlésst, wie es
hineingekommen ist, fordert seinen Tribut. Wenn
es rechtspolitisch gewollt sein sollte, dass die
Bundespolizei nach dem vorgesehenen § 71

Absatz 3a des Aufenthaltsgesetzes die Abschiebung
nur mit Blick auf untergetauchte Drittstaatsange-
horige gewéhrleisten soll, also fiir ausldnderbe-
hérdlich bereits mit einer Riickkehrentscheidung
belegte Menschen, so sollte der Gesetzestext enger
gefasst werden. Wenn Zielgruppe der bundespoli-
zeilichen Festsetzung aber auch auslanderbehérd-
lich nicht erfasste, also kraft unerlaubter Einreise
vollziehbar ausreisepflichtige Menschen sein
sollen, so empfiehlt sich eine Anderung der Ge-
setzesbegriindung. Demgegentiber fillt mit Blick
auf das bundespolizeigesetzliche Befugnisrecht
unter anderem auf, dass der fiir den Richterent-
scheid tiber die Dauer der Gefahrderhaft in § 65
vorgesehene Spielraum von maximal vier Tagen im
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Vergleich mit den Landespolizeigesetzen einziga-
rtig klein ist.

Drittens, ich appelliere, auch das anachronistische
Strafverfolgungs- und Zwangsrecht zu novellieren.
In letzterem fehlt es bis heute, und zwar anders als
in 15 Landespolizeigesetzen, an einer Rechtsgrund-
lage zum finalen Rettungsschuss. Vielen Dank fiir
Thre Aufmerksamkeit.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Vielen Dank,
Herr Prof. Dr. Wagner. Danke an alle fiir die Ein-
gangsstatements. Wir treten in die Fragerunden der
Fraktionen ein. Ich darf den Hinweis geben, wie
wir das machen. Wir haben uns verabredet, dass
wir pro Fraktion entweder zwei Fragen an einen
Sachverstdndigen oder eine Sachverstdndige
richten kénnen oder je eine Frage an zwei Sachver-
stdndige. Es hilft uns und den Sachverstdndigen,
wenn Sie zu Beginn konkret benennen, welche
Sachverstdndigen angesprochen sind. Fiir die
Fragen ist ein Zeitfenster von zwei Minuten vorge-
sehen. Je Frage ist fiir die Antwort ein Zeitfenster
von ebenfalls zwei Minuten vorgesehen. Das zur
Formalie. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann
werden wir das so machen. Wir steigen in die Frak-
tionsrunde ein. Zunéchst hat die Unionsfraktion
das Wort, Herr Schmidt.

Abg. Sebastian Schmidt (CDU/CSU): Herr Vorsit-
zender, meine Damen und Herren, zu Beginn
mochte ich allen Sachverstidndigen fiir ihre Bereit-
schaft danken, dass wir Sie zur Hilfe nehmen, die
Gesetzgebung noch besser zu machen. In Bezug auf
ein Eingangsstatement wollen wir die Gesetzge-
bung diskriminierungsfrei machen. Das allein
ergibt sich schon aus Artikel 3 des Grundgesetzes
und ist auch unsere Verpflichtung den Beamtinnen
und Beamten gegeniiber.

Meine zwei Fragen richten sich an Herrn Teggatz.
Ko6nnen Sie uns erldutern, wo die Bundespolizei
fiir Straftaten und fiir Ordnungswidrigkeiten zu-
stdndig ist und worin hier Thres Erachtens die
Chancen und die Risiken bestehen? Die zweite
Frage: Soweit ich das aus Ihrer Stellungnahme,
aber auch aus der Offentlichkeit entnehmen
konnte, begriilen Sie mit Threr Gewerkschaft die
neue Befugnis zur Drohnenabwehr ausdriicklich.
Daher mochte ich Thnen die Gelegenheit geben, uns
darzulegen, inwiefern Sie hier Verbesserungsbedarf
sehen und wo mogliche Herausforderungen der
aktuell angedachten Regelung liegen. Danke schon.

Innenausschuss

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Vielen Dank,
Herr Schmidt. Es sind zwei Fragen an einen Sach-
verstindigen. Herr Teggatz, Sie haben bis zu vier
Minuten Zeit, darauf zu antworten.

SV Heiko Teggatz (DPolG): Ganz herzlichen Dank
fiir die Fragen. Ich mochte zundchst einmal erldu-
tern, dass die Bundespolizei im Rahmen der Straf-
verfolgung und im Rahmen der Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten lediglich zusténdig ist im bahn-
polizeilichen und grenzpolizeilichen Bereich, dort
auch ausschlieBlich fiir den Bereich von Vergehen
und ausnahmsweise in ganz wenigen Tatbestdnden
auch fiir die Verbrechensstrafverfolgung. Das sind
im grenzpolizeilichen Bereich das Einschleusen
von Ausldndern und im bahnpolizeilichen Bereich
der gefdhrliche Eingriff in den Bahnverkehr. Wir
haben es regelméBig in der Praxis, dass Kolleg-
innen und Kollegen der Bundespolizei Taschen-
diebstdhle angezeigt bekommen in den Wachen,
diese aufnehmen und sich dann im Rahmen der
Befragung durch die Bundespolizei herausstellt,
dass die Handtaschen gewaltsam entrissen worden
sind oder Téter gefliichtet sind oder gedroht haben
mit Spritzen, Messern oder sonstigem Zeug. Dann
entwickelt sich so etwas schnell zum Verbrechen
und dann fehlt es an der Zustdndigkeit der Bundes-
polizei. Das Gleiche gilt im Ubrigen fiir das Auf-
brechen von Fahrkartenautomaten. Auf dem Bahn-
hof ist die Bundespolizei zustdndig. Dann werden
diese Automaten aufgesprengt - nicht mehr. Also
gleicher Bahnhof, gleicher Automat, gleiche Téter-
gruppe moglicherweise, aber eben andere Vor-
gehensweise. Aufsprengen statt Aufbrechen. Dann
endet die Zustdndigkeit der Bundespolizei und wir
geben diese Ermittlungsakten regelméBig an die
Léander ab. Dadurch gehen Informationen verloren,
die wir im Rahmen unserer Ermittlungen und
Befragungen als Anfangsverdacht festgestellt
haben. Das ist nicht gut und ich glaube auch nicht
mehr zeitgemal.

Ich komme noch einmal zur Drohnenabwehr. Auch
hier mochte ich, wie in meinem Eingangsstatement
bereits gesagt, darauf hinweisen, dass die Bundes-
polizei fiir die Strafverfolgung lediglich im grenz-
polizeilichen und im bahnpolizeilichen Bereich
zustdndig ist, nicht im Bereich der Luftsicherheit.
Hier ist die Bundespolizei lediglich zur Gefahren-
abwehr vorgesehen. Wenn wir also iiber Drohnen-
abwehr sprechen oder auch jetzt, wenn das Luft-
sicherheitsgesetz gedndert wird und eine Strafvor-
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schrift reinkommt, die unterhalb der Schwelle des
gefdhrlichen Eingriffs in den Luftverkehr liegt, aber
iiber der Eingriffsschwelle des Hausfriedensbruchs,
dann bringt es der Bundespolizei im Prinzip nicht
wirklich viel. Drohnenabwehr, Gefahrenabwehr
allgemein fiir den Aufgabenbereich sollte immer
allumfassend sein. Oftmals ist es so, dass gerade im
grenzpolizeilichen Bereich durch die Strafverfol-
gung Bandenstrukturen, Taterstrukturen im Rah-
men der Strafverfolgung aufgeklédrt werden kénnen,
wo wir dann im Gegenzug in der Gefahrenabwehr
fiir kiinftige Tatbestdnde auch wieder effektiver
arbeiten konnen. Das fehlt im Zusammenhang mit
der Drohnenabwehr. Wir brauchen eine Drohnen-
abwehr aus einem Guss, in einer Hand, in einer
Zustdndigkeit. Und wir brauchen vor allen Dingen
die Kompetenz, dort auch die Strafverfolgung im
Rahmen der Luftsicherheit zu betreiben, damit wir
bei méglichen Téterstrukturen dahinterkommen,
wer macht was, damit wir fiir zukiinftige Fille die
Gefahren schon abwehren kénnen. Auch ist wich-
tig, wenn wir die Zustdndigkeit bekommen, selbst
wenn wir sie nur in der Gefahrenabwehr haben,
dass wir auf den Flughéfen jetzt nicht nur ab dem
Zaun zustdndig sind, denn die Detektion erfolgt ja
aubBerhalb des Flughafengelédndes. Und spétestens
dann muss auch die Zustdndigkeit fiir die Gefah-
renabwehr der Bundespolizei einsetzen. Wir diirfen
nicht warten, bis eine Drohne luftseitig bereits auf
das Geldnde vorgedrungen ist. Dann ist meist jede
Abwehr fast unmoglich. Deshalb brauchen wir da
auch so etwas Ahnliches wie diesen 30-Kilometer-
Korridor entlang der Grenze. So etwas brauchen
wir auch, um die kritische Infrastruktur wirklich
sinnvoll zu schiitzen. Danke.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Vielen Dank fiir
die Antworten, Herr Teggatz. Es geht weiter mit der
AfD-Fraktion, Herr Matzerath.

Abg. Markus Matzerath (AfD): Danke, Herr Vorsit-
zender. Ich wiirde die Frage gern teilen, wenn
nichts dagegenspricht. Die zweite Frage stellt der
Kollege DroBler. Ich wiirde mich an den

Prof. Dr. Wagner richten. Sie plddieren fiir eine
Eingliederung des UZWG in das neue Bundespoli-
zeigesetz. Aktuell sind es zwei verschiedene
Gesetze. Dass die Voraussetzung des Schusswaffen-
gebrauchs im UZWG eng umrissen ist, ist aus
unserer Sicht richtig. Aber vermutlich sind die
Voraussetzungen zu stark eingeschrénkt. Denn
nach dem UZWG kann verboten sein, was etwa

Innenausschuss

nach dem Notwehrrecht erlaubt sein kann. Stim-
men Sie dieser Rechtsauffassung zu? Kann eine
solche Regelung verfassungskonform sein? Das
schafft unserer Ansicht nach immerhin eine
Rechtsunsicherheit bei den Beamten. Die Beamten
sind mit widerspriichlichen Gesetzen konfrontiert.
Konnen Sie ausfithren, welche rechtlichen Pro-
bleme die aktuelle Rechtslage des UZWG den
Kollegen von der Bundespolizei macht und wie
man ihnen begegnen sollte? Was davon wird mit
dem neuen Entwurf behoben? Werden damit
bestehende Probleme hinsichtlich der Probleme
des UZWG behoben? Vielen Dank.

Abg. Christopher DrofBler (AfD): Vielen Dank, Herr
Vorsitzender. Die zweite Frage richtet sich auch an
Herrn Prof. Dr. Wagner. Es geht um die Zuverlassig-
keitsiiberpriifung. Sie haben in Threr Stellungnah-
me geschrieben, dass es fortwdhrende Schulungen
braucht, um eine Radikalisierungsresilienz herzu-
stellen. Da stelle ich die Frage zu diesem Begriff.
Wie konnen Sie Radikalisierungsresilienz trenn-
scharf definieren, ohne dass legitime politische
Meinungen, wie beispielsweise migrationskritische
Meinungen, dem Verdacht mangelnder Verfas-
sungstreue ausgesetzt sind?

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Vielen Dank fiir
die Fragen. Die richten sich beide an einen Sach-
verstdndigen, an Herrn Prof. Dr. Wagner. Sie haben
vier Minuten Zeit, um zu antworten.

SV Prof. Dr. Marc Wagner (HS Bund): Zunéchst
vielen Dank fiir Thre Fragen, meine Herren. Ich
mochte Herrn Matzerath zu Threr Frage antworten.
Sie problematisieren einen Punkt, der mir auch auf
dem Herzen liegt. Das habe ich in mehreren rechts-
wissenschaftlichen Publikationen zum Ausdruck
gebracht. Das Gesetz iiber den unmittelbaren
Zwang bei Ausiibung 6ffentlicher Gewalt durch
Vollzugsbeamte des Bundes, das UZWG, ist ein
Gesetz, wenn ich es richtig im Kopf habe, aus dem
Jahre 1961. Ich darf Thnen sagen, dieses Gesetz ist
seitdem nicht substanziell gedndert worden. Tat-
sdchlich hat sich die Bedrohungslage aber gedndert.
Dieses Gesetz bedarf nach meinem Dafiirhalten
einer Revision. Da konnen Sie bei A anfangen und
bei Z authoren. Da gibt es sehr vieles, was novellie-
rungsbediirftig ist. Ich méchte ausdriicklich auf
meine schriftliche Stellungnahme, in der ich das
dezidiert darlege und auf meine Publikationen ver-
weisen, um auf Thre Frage zu antworten. Das
Schusswaffengebrauchsrecht in den § 9 ff. des
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UZWG halte ich auch fiir defizitdr. Vor allem halte
ich fiir defizitér, dass der § 10 Absatz 1 Nummer 1
keine Regelung ist, die es Bundespolizistinnen und
Bundespolizisten gestattet, auf Messerangriffe ada-
quat zu reagieren. Das ist eine Bestimmung, die die
Kolleginnen und Kollegen in der Linie dazu
zwingt, den Vorsatz des Angreifers im Sinne eines
versuchten Totschlages auszulegen. Das ist sehr
bedauerlich, dass in vielen Fillen, und da stimme
ich Thnen zu, auf das Notwehrrecht zuriickgegriffen
werden miisste. Das, meine ich, muss gedndert
werden. Es muss mehr Rechtssicherheit fiir die
Beamtinnen und Beamten geschaffen werden. Das
heiBt, der Einsatz von Hilfsmitteln der korperlichen
Gewalt und von Waffen muss breiter aufgestellt
werden. Rechtssicherheit muss da in verstarktem
MaBe geschaffen werden.

Wenn ich, Herr DréBler, auf Thre Frage eingehen
darf, mir schwebt spezifisch nichts anderes vor
Augen als die Starkung der freiheitlich-demokra-
tischen Grundordnung in der Einstellung der
Beamtinnen und Beamten. Es geht in § 76 um die
Einstellungsiiberpriifung. Wenn ich das richtig
verstanden habe, haben Sie sich darauf bezogen.
Ich mochte dafir werben, dass der Dienstherr fort-
gesetzt verpflichtet ist, fiir die verfassungssichere
Handhabung von Befugnissen Sorge zu tragen. Das
kann nicht nur im Rahmen der Ausbildung gesche-
hen, das muss auch dariiber hinaus passieren.
Danke schon.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Vielen Dank,
Herr Wagner. Wir kommen zur SPD-Fraktion, Herr
Vogel.

Abg. Ingo Vogel (SPD): Herzlichen Dank fiir die
Moglichkeit der digitalen Teilnahme. Die Anreise
war heute Morgen witterungsbedingt nicht mog-
lich. Herzlichen Dank auch an Sie, Expertinnen
und Experten fiir Ihre Berichte und Thre Ausfiih-
rungen. Ich habe zwei Fragen an den Polizeibeauf-
tragten Uli Grotsch. Im Eingangsstatement wurde
sinngemadl festgehalten, dass es ein gelungener
Gesetzentwurf ist, mit dem man gut arbeiten kann,
der positive Aspekte hat, aber auch Herausforde-
rungen bietet und Luft nach oben hat.

Meine erste Frage bezieht sich auf den Anpassungs-
bedarf, der hinter dem Inhaltlichen liegt. Das heif3it
in Bezug auf Personal und Ausbildung. Gibt es auf-
grund der Befugnisse, die weitergehender und viel-
faltiger werden, das Erfordernis, dass wir hier téitig
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werden miissen, um etwas anzupassen? Das Zweite
ist bereits angesprochen worden. Da geht es noch
einmal um die Vergehenstatbestdnde, um das
Thema Schnittstellenproblematik der Zustdndig-
keiten. Der Bund und die Landerpolizeien haben
das als Ewigkeitsthema, so mochte ich es bezeich-
nen, und héufig ist das sehr unzufriedenstellend im
Alltag fiir die Kolleginnen und Kollegen. Wie be-
werten Sie das? Gibt es Ideen, dass wir das als
Gesetzgeber noch besser machen und verbessern
kénnen? Denn ich denke, die Hintergriinde sind
klar. Das ist fiir die Kolleginnen und Kollegen, aber
auch fiir die Biirgerinnen und Biirger sehr unzufrie-
denstellend, wenn man als Staat mit der Antwort
der Zustdndigkeit kommt oder wenn méglicher-
weise am Ende Ermittlungsergebnisse etc. unterge-
hen und sich aufgrund solcher Schnittstellenpro-
blematiken Erfolge nicht einstellen konnen. Herz-
lichen Dank.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Vielen Dank,
Herr Kollege Vogel. Beide Fragen richten sich an
Herrn Grotsch. Sie haben bis zu vier Minuten Zeit.
Bitte.

SV Uli Grotsch (PolB): Vielen Dank, Herr Vorsit-
zender. Vielen Dank fiir die Fragen, sehr geehrter
Herr Abgeordneter. Ich fange mit Threr zweiten
Frage an, der Frage nach den Zustdndigkeiten. Im
Rahmen dieser Anhérung wurde das Thema schon
ausfiihrlich beleuchtet. Ich bin ebenso der Mei-
nung, dass das ein ganz wichtiger Punkt sein
wiirde, dass die Zustdndigkeit bei der Bundespoli-
zei bleibt, wenn sich ein Delikt vom Vergehen zum
Verbrechen qualifiziert. Das aus mehreren rechts-
theoretischen Griinden zum einen und zum ande-
ren aber auch, Sie hatten das auch in Threr Frage-
stellung angedeutet, aufgrund der Handhabung.
Wenn wir das so annehmen, wie Herr Teggatz es als
Beispiel gebracht hat, der Geldautomatenauf-
brecher oder der Ladendieb im Bahnhof, der sich
losreiBt und dadurch zu einem Rauber wird, muss
dann an die Landespolizei, die dafiir zustdndig ist,
libergeben werden. Das sind die Dienststellen, die
sich im Bahnhofsbereich befinden, die ohnehin
héchst frequentierte Dienststellen sind. Das kann
man auch niemandem nachvollziehbar erkldren,
dass in der einen Konstellation die Bundespolizei
zustdndig ist und wenn dann ein weiterer Umstand
eintritt, die Zustdndigkeit plotzlich wechselt. Da
gibt es Reibungsverluste, wie auch schon ange-
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deutet war. Und deshalb hielte ich das fiir einen
ganz wichtigen Punkt.

Im Rahmen dieser Anhérung wurde auch ange-
sprochen, was das Thema Riickfithrungen angeht
und was es filir Herausforderungen mit sich bringt,
entsprechende Zustdndigkeiten zu schaffen. Das
bringt mich zu Ihrer ersten Frage, die ich fiir eine
Frage von zentraler Bedeutung fiir die Bundespoli-
zei halte. Der Sachverstdndige RoBkopf hat das in
seiner Stellungnahme auch sehr deutlich gesagt.
Die Bundespolizei ist eine hochleistungsfihige
Behorde, die vor Sonderaufgaben strotzt, so wiirde
ich das formulieren wollen, und die das immer
hinbekommt, diese Sonderaufgaben héchst profes-
sionell zu meistern und zu absolvieren. Das gelingt
deshalb, weil sich der Deutsche Bundestag, der
Haushaltsausschuss, das Parlament, seit fast zehn
Jahren auf einen Weg gemacht hat, den ich fiir den
absolut richtigen halte und den ich auch fiir den
Weg halte, von dem es wahnsinnig notwendig ist,
dass man ihn nicht verldsst, ndmlich die personelle
Konsolidierung der Bundespolizei und auch die
Konsolidierung mit Sachmitteln. Sehen Sie sich
nur den Mehrbedarf oder den zusétzlichen Stun-
denanfall beim Thema Grenzkontrollen an. Das ist
ein wichtiger Punkt. All das, was das Thema
Drohnen anbelangt, egal ob wir iiber UAS oder
COAS, iiber Drohnenfernpiloten oder die Abwehr
von Drohnen sprechen, auch das ist ein enormer
Mehraufwand, der sich auch im Bundeshaushalt
2027, so hoffe ich, wieder abzeichnen muss.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist es, dass sich der
Personalkoérper nicht nur im operativen Bereich
entwickeln muss, sondern auch mit einem ent-
sprechend groBen Aufwuchs im administrativen
Bereich einhergehen muss. Eine Behorde, die
immer mehr zusétzliche Aufgaben bekommt und
diese auch bewdltigt, weil sie sie bewiéltigen muss,
braucht dabei auch immer mehr Unterstiitzung.
Technische Ausstattung bedarf immer mehr Up-
dates. Denken Sie nur an die neu angeschafften
Drohnen. Ein Thema, das sich rasant entwickelt.
Immer mehr Reparaturen, Wartung, all diese Dinge
brauchen auch Tarifbeschiftigte, die sichere
Beschiftigungsverhiltnisse haben, entsprechend
eingruppiert sind, auch in den Stdben. Etwa bei der
Bereitschaftspolizei muss sich dieser Aufwuchs
entsprechend abbilden. Vielen Dank.
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Amt. Vors. Josef Oster (CDU/C.SU): Danke, Herr
Gr()'fgsch. Wir fahren fort mit BUNDNIS 90/DIE
GRUNEN, Frau Dr. Mihalic.

Abg. Dr. Irene Mihalic (BUNDNIS 90/DIE GRU-
NEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank,
meine Damen und Herren Sachverstdndige fiir Thre
Stellungnahmen und fiir Ihre Ausfiihrungen. Ich
will einmal grundsétzlich anfangen. Ich bin froh,
dass jetzt in der dritten Wahlperiode der dritte
Anlauf unternommen wird, das Bundespolizei-
gesetz zu reformieren. Ich glaube, wir sind uns alle
in der Frage einig, dass das wirklich dringend not-
wendig ist, wenngleich ich es sehr bedauerlich
finde, dass Sie wichtige Punkte aus dem Ampelent-
wurf herausgestrichen haben, die jetzt hier ver-
schiedentlich angesprochen worden sind. Ich kann
das gerade mit Blick auf die Kennzeichnungs-
pflicht, die die SPD damals noch reinverhandelt
hat, nicht verstehen, warum solche Dinge ge-
strichen worden sind. Auch ist das Thema Quellen-
TKU angesprochen worden. Das ohne Schwachstel-
lenmanagement in irgendeiner Art und Weise vor-
zusehen, ist angesichts der Lage, in der wir uns
befinden, aus meiner Sicht schlicht unverantwort-
lich. Alle reden iiber Krisenresilienz und den
Schutz kritischer Infrastrukturen. Gerade jetzt im
IT-Bereich riskieren wir es, dass Schwachstellen
offenbleiben und dass da eben nicht verniinftig mit
umgegangen wird. Deswegen mochte ich gerne an
Herrn Dittmann und Frau Voigt eine Frage stellen.

Mir geht es speziell um diesen Bereich § 35, beson-
dere Mittel der Datenerhebung, wo es darum geht,
MafBnahmen gegeniiber Personen, die bloBe Ver-
bindungspersonen zu Zielpersonen sind, zu treffen.
Das ist zwar im Entwurf nur in eng bemessenen
Ausnahmefillen vorgesehen, aber der Entwurf geht
sogar iiber eine dhnliche Regelung im Bundeskrimi-
nalamtgesetz hinaus. Und das ist aus meiner Sicht
nicht nachvollziehbar. Deswegen méchte ich gern
um Thre Einschédtzung bitten, wie Sie auf den § 35
im Entwurf blicken und wie das aus Ihrer Sicht zu
bewerten ist. Vielen Dank.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Danke schon.
Das war eine Frage an Herrn Dittmann und eine
Frage an Frau Voigt. Herr Dittmann, Sie beginnen,
bitte.

SV Kai Dittmann (GFF): Vielen Dank. Wir haben
hier ein bisschen das Problem, dass wir weiterhin
keine Legaldefinition der Straftaten von erheblicher
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Bedeutung haben. Da kommen wir auch nicht so
richtig raus. Ich glaube, der Gesetzgeber sollte es
sich hier nicht zu leicht machen und sagen, das
kann am Ende das Richterrecht kliaren, sondern das
ist am Ende auch Thre Aufgabe zu schauen, wie
diese Abgrenzung entstehen sollte. In dem Zusam-
menhang wenig iiberraschend, haben wir als GFF
einen eher engeren Vorschlag unterbreitet. Ich
vermute, dass einige Sachverstdndige hier einen
breiteren Vorschlag hatten. Wir haben zum einen
gesagt, dass nicht die Gefahr fiir, sondern die Ver-
letzung von Leib, Leben und Freiheit einer Person
fiir Sachen von besonderer Bedeutung geboten ist.
Wir haben schon zwischen dem Referentenentwurf
und dem Kabinettsentwurf einen Fortschritt gese-
hen. Das finden wir erst einmal gut. Grundsatzlich
hatten wir unsere Probleme mit dem § 8 Absatz 4
Polizeigesetz NRW. Aber hier wire die Auflistung
der terroristischen Straftaten zum Beispiel eine
gute Uberlegung, um in dem Zusammenhang eine
abschliefende Liste durchzufiihren.

Wenn es um den eigentlichen Bereich der Straf-
taten von erheblicher Bedeutung geht, da sind wir,
glaube ich, weiter vorn. Hitten wir eine Ergdnzung
der Legaldefinitionen — wir haben das in § 15 Ab-
satz 2 gelegt, wo man das hinlegt, ist ein bisschen
Geschmackssache —, sagen wir, Straftaten von
erheblicher Bedeutung sind nur solche Straftaten,
die mit einer Freiheitsstrafe von mindestens fiinf
Jahren belegt sind und sich gegen besonders ge-
wichtige Rechtsgiiter richten. Besonders gewichtige
Rechtsgiiter sind Leib, Leben, die Freiheit einer
Person und Sachen von besonderem Wert, deren
Erhalt im 6ffentlichen Interesse geboten ist. Das ist
eng aus unserer Sicht, aber das ist unsere Rolle,
auch im Okosystem.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Vielen Dank,
Herr Dittmann. Frau Voigt, bitte.

SVe Lea Voigt (DAV): Vielen Dank. Sie haben
gerade die Frage der Drittbetroffenheit ange-
sprochen. Das ist ein sehr sensibler Bereich. Da
geht es um Personen, die durch ihr eigenes Ver-
halten oder durch ihre Person keinen Anlass geben,
dass iiber sie Daten und hier auch sensible Daten
ermittelt oder erhoben werden. Da scheint mir die
Regelung, die der Entwurf vorsieht, sehr weitge-
hend, insbesondere was die Formulierung angeht,
Personen, die aus der Verwertung der Tat Vorteile
ziehen konnten. Da fehlt mir ein bisschen die
Vorstellungskraft, aber ich befiirchte, dass das ein
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sehr weites Feld ist, zumal weil das alternativ zu
Nummer 4a ist. Das sind Personen, die miissen von
der vorbereiteten Straftat nichts wissen, sondern
die Polizei muss zu der Auffassung gelangen, dass
sie aus dieser Tat, aus der Verwertung der Tat Vor-
teile ziehen konnte. Das mag Haushaltsangehdrige
oder Angehdrige insgesamt betreffen, die in einer
Wirtschaftsgemeinschaft mit dem Storer stehen. Ich
spinne jetzt nur herum, und das ist ein sehr weites
Feld, was sich hier kaskadenartig an die Frage
anschlieBt, was tiberhaupt die Voraussetzung fiir
die Datenerhebung beim Storer ist. Da hat mein
Vorredner bereits etwas zu gesagt. Die Frage spitzt
sich dann in der Grundrechtsintensitat weiter zu,
wenn es dann um dritte Personen geht. Deswegen
meine ich, es sollte dringend iiberdacht werden, ob
man sich da noch im Rahmen dessen bewegt, was
das Grundgesetz zulésst.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Vielen Dank,
Frau Voigt. Wir kommen zur Fraktion Die Linke,
Frau Biinger.

Abg. Clara Biinger (Die Linke): Vielen Dank, Herr
Vorsitzender. Auch mein Dank gilt allen Sachver-
stdndigen, dass Sie uns heute hier zur Verfiigung
stehen. Ich habe zwei Fragen an Herrn Dittmann,
einmal zu den anlasslosen Kontrollen und einmal
zu der Kennzeichnungspflicht.

Die Gesellschaft fiir Freiheitsrechte hat schon sehr
friith in der Stellungnahme die anlasslosen Kon-
trollen zur Durchsetzung der Waffenverbotszonen
nach § 23 Absatz 3 kritisiert. Auch andere Sachver-
stdndige haben das hier heute vorgetragen, wie zum
Beispiel Herr Grotsch, aber auch Frau Voigt. Des-
halb wire meine Frage, ob Sie die Kritik, die Sie
schon geduBert haben, hinsichtlich der vorgenom-
menen Grundrechtseingriffe, die damit verbunden
sind, noch einmal erldutern konnen und vor allen
Dingen auch der Diskriminierungsrisiken. Es ist
schon, dass die Union auch da einen Blick in das
Grundgesetz wirft.

Zu der Kennzeichnungspflicht hétte ich noch eine
Frage. Im letzten Entwurf des Bundespolizeige-
setzes war die Kennzeichnungspflicht vorgesehen.
Sie haben das auch schon in Threm Eingangsstate-
ment kritisiert, weil dann eine nachtragliche Identi-
fizierung fiir die Uberpriifung des polizeilichen
Handels erschwert wird. Kénnen Sie bitte noch
einmal erldutern, was Sie und die Gesellschaft fiir
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Freiheitsrechte fiir Kritikpunkte sehen? Vielen
Dank.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Danke schon,
Frau Kollegin Biinger. Zwei Fragen an einen Sach-
verstdndigen. Herr Dittmann, auch fiir Sie bis zu
vier Minuten.

SV Kai Dittmann (GFF): Vielen Dank. Ich habe das
Gefiihl, dass bei den anlasslosen Kontrollen, insbe-
sondere bei Waffenverbotszonen, zwei groBere
Fragen beantwortet werden sollten. Die eine ist,
was ist der verfassungsgemédfe Rahmen? Da kénnen
wir kurz drauf eingehen. Das zweite ist, was ist der
politische Rahmen? Beide sollte man sich getrennt
genauer anschauen.

Wie eingriffsintensiv sind anlasslose Kontrollen?
Das wiirden wir sagen, hat ein sehr hohes Eingriffs-
gewicht, weil es alle Menschen betrifft, die im
Zweifel durch einen Bahnhof durchfahren oder -
gehen. Hier ist es schwierig zu sagen, man kann
dem ausweichen. Das Eingriffsgewicht kommt
daher, dass das Durchsuchen persénlicher Sachen
schon sehr eingriffsintensiv sein kann. Man kann
dadurch sehr tiefe Riickschliisse auf die Personlich-
keit von jemandem ziehen. Ich glaube, wenn ich
hier einige Abgeordnete fragen wiirde, ob ich kurz
durch ihre persénlichen Sachen gehen wiirde,
wirden sie mir zustimmen, dass das ein tiefes
Eingriffsgewicht ist.

Abg. Detlef Seif (CDU/CSU): Das konnen Sie gerne
machen, wir haben nichts zu verbergen.

SV Kai Dittmann (GFF): Ich finde es gut, dass
immerhin ein Abgeordneter gesagt hat, dass er
nichts zu verbergen hat. Das heif3t, dass vielleicht
bei den anderen doch etwas da ist, was interessant
ist. Und selbst wenn nicht, ist die Frage, wenn man
nichts zu verbergen hat, ob das ein ausreichender
Grund fiir Sicherheitsgesetze ist, wage ich aus Sicht
der Gesellschaft fiir Freiheitsrechte zu bezweifeln.
Das ist die Idee der Eingriffsintensitdt. Man kann
dem Ganzen nicht ausweichen. Ist das verfassungs-
gemdfl? Das muss am Ende wahrscheinlich nicht
ich entscheiden, aber auch niemand hier. Das ist
eine Frage fiir Karlsruhe. Wir haben da wahrschein-
lich eine andere Sichtweise, als das bei vielen
anderen der Fall ist. Wir haben das auch schon
beim Sicherheitspaket 1 ausreichend ausgefiihrt.
Vielleicht ist das aber gar nicht die Frage. Die Frage
ist eher eine politische. Man kénnte dariiber nach-
denken, ob es wirklich die Aufgabe des Verfas-
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sungsgerichts ist, andauernd die Abwéigung
zwischen Freiheit und Sicherheit durchzufiihren
oder ob das nicht eigentlich Ihr Job ist. Ich habe das
Gefiihl, immer wird darauf geschaut, was geht
gerade so noch, dass Karlsruhe sagt, das ist verfas-
sungsgemdal. Und hier wiirde ich sagen, wenn wir
in andere Lander schauen, ist die Durchsuchung
von personlichen Gegenstdnden, ohne dass es dafiir
einen Anlass gibt, ein sehr tiefer Eingriff. In den
USA, auch wenn da nicht alles rund lauft, hat das
den Rang eines Verfassungszusatzes. Das einfache
Durchsuchen von Biirgern durch die Polizei ist ein
tiefer Eingriff. Der kann verfassungsgemiD sein. Das
kann er sein oder nicht. Aber die Frage, wie viel
darf man, stellt sich dann schon. Wenn es dabei um
die Diskriminierung geht und es dafiir gar keinen
Anlass gibt, wie eine Person sich verhilt oder was
gemacht wird, bleibt nicht mehr viel iibrig. Ist das
eine Person, die vielleicht Ticks hat, dadurch, dass
sie eine krankheitliche Erscheinung hat? Das kann
sein. Kann es eine Hautfarbe sein, die ungewthn-
lich fiir da ist, wo man ist, oder ein ungew6hn-
liches Auftreten? Das darf es eigentlich nicht, weil
wir uns alle an Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz
halten. Aber wenn wir ehrlich sind, kann sich die
Frage stellen, woran mache ich fest, dass jemand
auffillig ist, den ich jetzt durchsuchen muss? Das
konnen wir nennen, wie wir wollen. Das ist ein
Diskriminierungsproblem. Wenn wir alle einmal
tief in uns reinschauen, dann glauben wir auch,
dass das der Fall ist. Ich glaube nicht, dass es
irgendjemand anders sieht, dass man nicht doch
bestimmte Leute ein bisschen mehr durchsucht.
Das ist ein natiirliches Vorgehen. Das nicht fiir sich
zu reflektieren, ist vielleicht eine Sache, tiber die
man nachdenken sollte.

Kurz zur Kennzeichnungspflicht: Da halten wir uns
daran, dass wir beim letzten Entwurf gesehen
haben, dass nicht nur wir gesagt haben, das konnte
eine gute Idee sein. Die GdP hatte auch beim Refe-
rentenentwurf gesagt, dass keine Identifikation
moglich sein sollte, aber hatte gesagt, eine fiinfstel-
lige Dienstnummer, die zugunsten einer regelmébBig
wechselnden Vergabe der Dienstnummer zu dndern
ist und eine dauerhafte Zuordnung von Nummern
withrend der gesamten Dienstverhéltnisse nicht
stattfindet. Da sagen wir, das macht Sinn fiir uns.
Leute sollten vielleicht nicht dauerhaft die gleiche
Nummer tragen, damit man die Person nicht wie-
dererkennt anhand der Nummer. Aber ein gutes
Compliance-Management fiir die Institutionen, die
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bei uns als einzige Gewalt anwenden darf, ist viel-
leicht sinnvoll. Ich glaube, jedes mittelstdndische
Unternehmen scheint ein besseres Compliance-
Management zu haben. Und selbst mein Media-
markt-Berater trdgt ein Schild, sodass ich den
Namen erkenne. Ich glaube, hier einfach nur eine
Dienstnummer zu erkennen, die sich wechselt, ist
nicht zu viel.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Vielen Dank fiir
Thre Antwort, Herr Dittmann. Wir sind damit mit
der ersten Fraktionsrunde durch. Ich gehe davon
aus, dass es weitere Fragen gibt. Wir steigen in die
zweite Fraktionsrunde ein. Auch hier beginnt die
Unionsfraktion. Herr Kollege Schmidt, Sie haben
das Wort.

Abg. Sebastian Schmidt (CDU/CSU): Herr Vorsit-
zender, meine Damen und Herren, diesmal zwei
Fragen an zwei Sachverstdndige. Ich fange mit
Herrn Prof. Dr. Wagner an. In Ihrem Eingangsstate-
ment beschreiben Sie, dass das Bundespolizeige-
setz durch das geplante Gesetzesvorhaben von
einem Rechtsgrundlagenruck erfasst werde. Kon-
nen Sie uns daher heute ndher erldutern und einen
begriindeten Uberblick dariiber geben, welche
neuen Bestimmungen das ausmachen und was Sie
als einen befugnisrechtlichen Befreiungsschlag
bezeichnen?

Die zweite Frage richtet sich an Herrn Teggatz. Wir
hatten das Thema Zustédndigkeiten der Bundespoli-
zei schon einmal. Mich bewegt Thre Zustdndigkeit
bei der Beantragung von Haftantrdgen fiir vollzieh-
bar Ausreisepflichtige. Dazu wiirde ich gern horen,
wie Thre Position ist. Denn in den Stellungnahmen
anderer Sachverstdndige haben wir dazu Kritik
gelesen. Deswegen mochte ich Thnen die Gelegen-
heit geben, Thre Position darzulegen.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Danke schon.
Zwei Fragen an unterschiedliche Sachverstdandige.
Den Anfang macht Herr Prof. Dr. Wagner, bitte.

SV Prof. Dr. Marc Wagner (HS Bund): Herr
Schmidt, vielen Dank fiir Thre Frage. Ein befugnis-
rechtlicher Befreiungsschlag ist dieser Gesetzent-
wurf deshalb, weil er das Befugnisrecht der
Bundespolizei auf das Niveau hebt, das in den
Landespolizeigesetzen und im Bundeskriminal-
amtgesetz schon seit vielen Jahren herrscht. Dazu
will ich auch konkretisieren. Die Befugnisnorm zur
Quellen-Telekommunikationsiiberwachung, § 40
Absatz 1, ist in Landes- und Bundeskriminalamt-
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gesetz langst Standard. Nicht anders verhdlt es sich
mit der Befugnisnorm zur Erhebung von Tele-
kommunikationsverkehrs- und Nutzungsdaten in

§ 25 des Gesetzentwurfs. Der § 41 dieses Gesetz-
entwurfs regelt auch, was Standard in Land und
Bund ist, ndmlich die Identifizierung und Lokali-
sierung von Mobilfunkkarten und Mobilendge-
rdten. Klassische Standardbefugnisnormen wie die
Meldeauflage, das Aufenthaltsverbot, aber auch der
Aufenthaltsverbotsdurchsetzungsgewahrsam
kommen endlich in das Bundespolizeigesetz. Das
ist nichts anderes als ein Update. Das war zu
erwarten, das ist notwendig, das musste so sein.
Allerdings darf ich dazu sagen, dass dieser Gesetz-
entwurf nach meiner Lesart auch Ausdruck inno-
vativer Sicherheitsgesetzgebung ist. Denn es erhilt
Einzug die Drohnenbekdmpfungsbefugnisnorm des
§ 39. Es erhilt Einzug eine Bestimmung, die in den
Landespolizeigesetzen alles andere als verbreitet
ist, ndmlich die Befugnisnorm zum Einsatz mobiler
Sensortréger fiir Bildaufnahme, Bildaufzeichnungs-
tonaufnahme und Tonaufzeichnungsgeréte. Das
heiBt auf Deutsch, Drohnen kénnen zur Lagerauf-
klarung eingesetzt werden. Dafiir gibt es eine
Rechtsgrundlage. Das ist ein Schritt nach vorn. Ein
Aquivalent findet sich nur in § 47 des Bayerischen
Polizeiaufgabengesetzes und in § 34 des Sicher-
heits- und Ordnungsgesetzes fiir das Land Meck-
lenburg-Vorpommern. Es tut mir leid, es gidbe noch
so viel zu sagen.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Wir haben
moglicherweise noch eine weitere Runde und
kénnen darauf noch einmal Bezug nehmen. Die
zweite Frage ging an Herrn Teggatz. Bitte schon,
Herr Teggatz.

SV Heiko Teggatz (DPolG): Ganz herzlichen Dank
fiir die Frage. Auch hier sind wir wieder in dem
Dschungel der Zustdndigkeit der Bundespolizei.
Das Aufenthaltsgesetz regelt derzeit die Zustdndig-
keit der Behorden, die nach dem Aufenthaltsgesetz
eingreifen und durchgreifen diirfen. Dazu zdhlen
mit einer Ausnahme auch die sogenannte Grenz-
behérde. Die Bundespolizei ist aber nur Grenzbe-
hérde, wenn sie im grenzpolizeilichen Aufgaben-
bereich tétig wird. Bei dieser Norm reden wir um
eine Erweiterung des bahnpolizeilichen Aufgaben-
bereichs. Es kommt in der Praxis immer wieder vor,
dass meine Kolleginnen und Kollegen gerade auf
den groBen Verkehrsbahnho6fen Personen antreffen
und kontrollieren, wo sich im Nachhinein heraus-
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stellt, dass sie eigentlich gar kein Bleiberecht mehr
in Deutschland haben, im schlimmsten Fall sogar
mit einem Haftbefehl ausgeschrieben sind zur
Ausweisung oder Abschiebung, also vollziehbar
ausreisepflichtige Personen. In der Vergangenheit
und bis heute ist es immer so, dass wir aufgrund
der Nichtzustdndigkeit der Bundespolizei, weil sie
keine Grenzbehorde an einem Bahnhof ist, die
Angelegenheiten an die zustindigen Landesbe-
hoérden abgeben. Dort kommt es regelméBig zu
Schwierigkeiten mit der Zufiithrung, entweder bei
den Ausldnderbehdrden oder bei den Polizeien. So
kommt es nicht selten vor, dass eine Person, die
mit Haftbefehl zur Ausweisung/Abschiebung aus-
geschrieben im INPOL ist, mit einer Anlaufbeschei-
nigung belegt wird, mit der Auflage, sich bei der
zustdndigen Ausldnderbehérde zu melden, im
schlimmsten Fall sogar noch die, die dafiir gesorgt
hat, dass die Person zur Ausweisung/Abschiebung
ausgeschrieben wird. Damit wiirde man diese
Zustdndigkeitsliicke schlieBen, die dort vorhanden
ist — das Ziel ist klar, jemand, der kein Bleiberecht
in Deutschland hat und auch ausgeschrieben ist zur
Festnahme, fiir den muss auch eine Behorde zu-
stdndig sein, die die Abschiebung einleitet. Das
wire damit geschlossen und deshalb begriiBe ich
die Zustdndigkeitserweiterung im Aufenthalts-
gesetz ausdriicklich.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Danke schon. Es
geht in der Fraktionsrunde mit der AfD-Fraktion
weiter. Herr Matzerath.

Abg. Markus Matzerath (AfD): Danke, Herr Vorsit-
zender. Auch hier in der zweiten Fragerunde
wiirde ich die Frage mit meinen Kollegen Herrn
DroBler teilen. Ich wiirde mich wieder an den
Prof. Dr. Wagner wenden. Nach § 25 Absatz 1
Nummer 2 des Entwurfs kénnen Verkehrsdaten von
Anbietern angefordert werden, wenn es Personen
betrifft, die eine lebensgefihrdende Schleusung
vornehmen. Das hat mich etwas stutzig gemacht.
Da Sie, Herr Prof. Dr. Wagner, in Threm Gutachten
auch die lebensgefdhrliche Schleusung erwéhnen,
wiirde ich dazu gern fragen, ob die Tatbestands-
voraussetzungen nicht etwas zu hoch angesetzt
sind. Warum sollten Schleusungen nicht grund-
sétzlich fiir den Abruf von Verkehrsdaten
ausreichen, egal, ob die Schleusung
lebensgefdhrdend ist oder nicht? Es sind, wie ich
das lese, auch Sachen von bedeutendem Wert,
deren Erhaltung im o6ffentlichen Interesse geboten
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ist, ausreichend fiir diese Erhebung von
Nutzungsdaten. Sachen von bedeutendem Wert,
lese ich, konnen ab 750 Euro beginnen. Bei einer
Schleusung zahlt der Schleuser meistens viel mehr,
und die Schleusung richtet auch bei der
Allgemeinheit einen viel grofleren Schaden als 750
Euro an. Danke schon.

Abg. Christopher DroBler (AfD): Meine Frage
richtet sich an den Herrn Dittmann. Sie haben eben
in Threr letzten Ausfiithrung von dem Begriff
Diskriminierung gesprochen. Jetzt denke ich an den
einfachen Polizeibeamten, moglicherweise schon
hier am Hauptbahnhof in Berlin. Der verldsst die
Dienststelle, hat die Lage im Kopf, hat seine
Erfahrungen, hat die Statistiken der letzten Tage,
Wochen und Monate. Und der hat seine
Gefahrenbegriffe, also den rechtlichen Rahmen fiir
priaventive MaBnahmen. Was soll der Beamte jetzt
tun? Diese Punkte, die ich gerade aufgezihlt habe,
betreffen in der Regel gewisse Personengruppen
von vornherein. Was soll der Beamte tun, dass er
hier nicht diskriminierend tétig wird?

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Danke schon fiir
die beiden Fragen. Die erste Frage ging an
Prof. Dr. Wagner.

SV Prof. Dr. Marc Wagner (HS Bund): Herr
Matzerath, sehr gern antworte ich auf Ihre Frage.
Sie nehmen Bezug auf § 25 des Gesetzentwurfs. Da
geht es in der Tat um die Erhebung von Verkehrs-
und Nutzungsdaten der Telekommunikation. Diese
Verkehrsdatenabfrage ist eine im Vergleich mit der
Telekommunikationsiiberwachung weniger ein-
griffsintensive Mafinahme. Etwa, Sie haben es ange-
sprochen, auch zur Aufkldrung von Schleusern und
Geschleusten, etwa nach einem Hinweis eines aus-
landischen Staates auf bevorstehende Schleusun-
gen nach Deutschland. Man spricht hier von einem
Schleuser-Warnhinweis. Sie miissen wissen, es gibt
ein Pendant zu dieser vorgesehenen Bestimmung
des § 25 in § 52 des Bundeskriminalamtgesetzes
und auch in diversen Landespolizeigesetzen. Ich
habe mit dem Gesetzentwurf, so wie er hier vorge-
legt worden ist, keine Schwierigkeiten. Im Gegen-
teil, die Norm ist angepasst, vor allem an § 52 des
Bundeskriminalamtgesetzes. Deshalb halte ich sie
so auch fiir richtig und zukunftsweisend. Ich bin
froh, dass diese Norm Einzug erhalten wird. Es
bedarf dieser heimlichen Uberwachungsbefugnisse.
Dadurch wird das Bundespolizeigesetz endlich
auch ein zeitgeméBes Polizeigesetz.
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Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Vielen Dank.
Die zweite Frage ging an Herrn Dittmann. Bitte.

SV Kai Dittmann (GFF): Mein Gefiihl ist, dass wir
im Zweifel Artikel 3 Absatz 3 unterschiedlich aus-
legen. Das mag sein. Ich habe das Gefiihl, dass auch
die Bedeutung fiir uns als GFF essenziell ist. Eine
konkrete Frage, die vielleicht die Frage fir viele
Polizistinnen und Polizisten ist, kénnen fast einige
Vertreter hier besser beantworten, wenn es darum
geht, wie bestimmte Compliance-Mechanismen am
besten aussehen konnen. Aber gleichzeitig kann ich
Thnen sagen, was ich denke, was sinnvoll ist. Dass
man Menschen nicht auf ihre Gruppe beschréankt,
dass man nicht sagt, nur weil andere Menschen
einer Gruppe etwas gemacht haben, dass ich dafiir
verantwortlich gemacht werde. Wenn Sie sagen,
jemand hat eine Statistik in der Hand. Polizeiliches
Handeln darf sich im Individualfall sehr schlecht
an diesen Statistiken ausrichten, wenn es nur
darum geht, dass man sagt, Artikel 3 ist auf einmal
nicht mehr so wichtig, denn das implizieren Sie
hier damit. Sie sagen, der Teil des Grundgesetzes
ist nicht so wichtig, weil wir dafiir vielleicht nach
Threr Lesart mehr Sicherheit kriegen. Das ist nicht
der Fall. Artikel 3 bleibt wichtig. Die Idee, die wir
hatten, wire erstens, dass Anhalten und Personen-
kontrolle unter hoheren Voraussetzungen moglich
ist und dass eine Durchsuchung nicht automatisch
auch moglich ist. Vielleicht miissen Anlédsse gefun-
den werden, dadurch, dass eine Befragung statt-
gefunden hat. Vielleicht kdnnte auch danach eine
Kontrollquittung ausgestellt werden, sodass wir
statistisch erfassen konnten, wer wann wie viel
angehalten wurde. All diese Moglichkeiten sind
gerade bei der Ersteinfiihrung von einem so um-
fassenden Grundrechtseingriff sinnvoll. Wir haben
hier keinen richtigen Monitoring-Mechanismus fiir
ein Vorgehen, was eigentlich so in der Bundes-
republik in dieser GréBenordnung noch nicht
vorgekommen ist. Deswegen wire eine Kontroll-
quittung hier auch eine Méglichkeit gewesen, um
zu schauen, wie man das erste Mal damit umgeht.
Grundsitzlich hétten wir gesagt, dass die Waffen-
verbote so nie hétten eingefiihrt werden sollen.
Danke.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Danke schon,
Herr Dittmann. Wir kommen zur SPD-Fraktion,
Herr Fiedler.

Abg. Sebastian Fiedler (SPD): Vielen herzlichen
Dank. Eine kleine Vorbemerkung: Der Compliance-
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Beauftragte des Bundes sitzt zu Threr Linken und
macht nach meiner Einschitzung einen guten Job.
Ich habe zwei Fragen an Herrn RoBkopf von der
GdP. Wir haben in vielen Stellungnahmen Hin-
weise und Anregungen zu den unterschiedlichen
Zustdndigkeitsthemen gehort. Auch vom Bund
Deutscher Kriminalbeamter, der eine schriftliche
Stellungnahme eingereicht hat, finden sich ent-
sprechende Hinweise. Ich wollte Thnen deswegen
noch einmal Gelegenheit geben, eigene Vorschlidge
zu machen. Ich weil3, dass es in der gebotenen Zeit
schwierig ist, sowohl auf Bahn als auch auf Flug-
héfen und Grenze gleichermalien einzugehen. Ich
mochte dennoch, dass Sie versuchen, die Vor-
schldge der GdP sowohl zur Strafverfolgung als
auch zur Gefahrenabwehr darzulegen.

Die zweite Frage bezieht sich noch einmal auf § 39,
zum neuen Paragrafen zu den Drohnen, der sich
nicht nur auf Luft, sondern auch auf Wasser- und
Landfahrzeuge entsprechend bezieht. Wenn Sie
dort auch noch einmal sagen konnten, ob Sie sagen
wiirden, dass diese Vorschrift so ausreichend ist,
oder ob es, im Zusammenhang mit den Tétigkeiten,
die die Bundespolizei hier entfaltet und in Zukunft
entfalten wird, zusétzlicher Ergdnzung bedarf.
Herzlichen Dank.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Danke, Herr
Kollege Fiedler. Beide Fragen gehen an Herrn
RoBkopf. Herr RoBkopf, vier Minuten fiir Sie.

SV Andreas RoBkopf (GdP): Danke schon fiir die
Frage, lieber Herr Fiedler. Zur ersten Frage, unter-
schiedliche Zustdndigkeiten, das wurde hier bereits
mehrfach erldutert und dargestellt, das bleibt ganz
klar festzuhalten. Die Frage ist nicht so schwierig
oder umfangreich, wie vielleicht angenommen,
sondern wir plddieren dafiir, iiberall in Threm Zu-
stindigkeitsbereich, wo die Bundespolizei bereits
priaventiv zustdndig ist, sollte sie auch repressiv
zustdndig werden, und zwar in den Bereichen der
Vergehen und auch zu groBen Teilen in den Ver-
brechenstatbestdanden. Wir haben erldutert bekom-
men, heute Morgen hatten Sie schon eine Anho-
rung zum Luftsicherheitsgesetz, dass wir im
Bereich der Luftsicherheit nach Vergehen so gut
wie gar nicht zustdndig sind und bei den Ver-
brechen iiberhaupt nicht. Wir haben heute auch
gehort, dass wir in dem Bereich der Bahnhéfe und
den Inlandsdienststellen zu groBen Teilen fiir die
Vergehenstatbestdnde zustdndig sind, aber fiir die
Verbrechenstatbestdnde eigentlich nur fiir den
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gefdhrlichen Eingriff in den in den Bahnverkehr.
Das heilit, die Bundespolizei sollte und muss aus
unserer Ansicht zwingend die Zustdndigkeiten fiir
die Vergehen und zum groBen Teil Verbrechenstat-
bestdnde in ihren Zustdndigkeitsbereichen erlan-
gen, denn es wurde auch heute schon angespro-
chen, auch durch meinen Vorredner Herrn Teggatz,
oftmals fragt sich der Biirger oder schiittelt mit dem
Kopf, wenn die Bundespolizei zwar den Sachver-
halt aufnimmt, vielleicht auch schon die ersten
ErmittlungsmaBnahmen einleitet und dann aber
zustdndigkeitshalber an die Landespolizeien ab-
geben muss. Es bleibt auch festzuhalten, dass oft-
mals auch von den Kollegen Riickfragen an unsere
Kollegen vor Ort kommen, wie denn die Umstédnde
und ortlichen Gegebenheiten sind, weil wir uns da
auskennen und vor Ort sind. Was ich sagen méch-
te, ist, es ist zwingend erforderlich, hier die Kom-
petenzen zu erweitern, denn im groflen Malle
werden die Ermittlungen, die ersten MaBnahmen
sowieso schon vor Ort von der Bundespolizei ge-
troffen. Wir sind da fachlich auch zustidndig. Ins-
besondere fiir die Aufgabenerweiterung nach dem
Aufenthaltsgesetz bedarf es dringend und zwin-
gend der Zustidndigkeit, diese auch bearbeiten zu
kénnen, denn es wére ein Widerspruch in sich,
wenn wir die ersten Maflnahmen durchfithren und
dann abgeben wiirden.

Zur zweiten Frage, die Drohnenabwehr, die Droh-
nensituation sowohl zu Wasser, in der Luft und zu
Lande, sprich bei unseren Schiffen, bei unserer
Bundespolizeikiiste See. Es bleibt festzuhalten,
dass wir hier klare Ansichten haben, dass es in
polizeilichen Hdnden bleiben muss. Es wurde jetzt
ein gemeinsames Drohnenabwehrzentrum einge-
richtet, in dem auch Schnittstellen zwischen den
Liandern, dem Bund und anderen Behorden zusam-
mengefasst werden. Herr Teggatz hat es auch schon
angesprochen. Wir miissen ganz klar kldren, ab
wann die Zustdndigkeiten beginnen, denn sie
beginnt nicht direkt am Flughafenzaun oberhalb
oder im Kiistenbereich in Seemeilen gegliedert,
sondern sie beginnt schon vorher und muss vorher
klargestellt sein. Ich mochte hier, weil die Droh-
nentechnik angesprochen worden ist, auch klar
darstellen, dass aus unserer Sicht das Bleiben der
Zustdndigkeit im Landesinneren bei der Polizei, bei
der Bundespolizei, bei den Landespolizeien blei-
ben muss. Denn die Intention der Polizei ist es,
Drohnen abzuwehren, diese aber in einem struktu-
rellen Land wie Deutschland sicher und gefahrlos
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zu Boden zu bringen. Die Diskussion, ob die Bun-
deswehr im Landesinneren zur Drohnenabwehr
grundsitzlich mit zustdndig sein soll, ist ein gefdhr-
liches Thema, denn diese Behorde Bundeswehr hat
eine andere Intention. Die Intention ist es, die
Drohne zu eliminieren und abzuschieBen, egal um
welchen Preis. In einem strukturell stark besiedel-
ten Land wie Deutschland wiirde das andere
Gefahren in sich bergen. Wir sehen es, die Polizei-
en, die Bundespolizei, die Landespolizeien, so aus-
zubauen, auszustatten und zu vernetzen, dass im
gemeinsamen polizeilichen Vorgehen die Drohnen-
abwehr génzlich, egal in welchem Bereich, gestaltet
werden kann. Das ist unsere Ansicht. Herzlichen
Dank.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Vielen Dank fiir
Ihre Antworten, Herr.Roﬁkopf. Wir fahren fort mit
BUNDNIS 90/DIEGRUNEN, Frau Dr. Mihalic.

Abg. Dr. Irene Mihalic (BUNDNIS 90/DIE
GRUNEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Um
noch einmal kurz beim letzten Punkt anzukniipfen.
Auch wir wiirden uns wiinschen, dass die Bundes-
polizei mehr Verantwortung im Bereich der Droh-
nenabwehr iibernimmt, weil es nur einen Luftraum
gibt und nicht 16. Ich finde, das wiirde auch dem
Status der Bundespolizei als Sonderpolizei, den sie
immer noch innehat, Rechnung tragen. Insgesamt
fallt auf, dass sich die Koalition zumindest nicht
ganz einig zu sein scheint, ob die Bundespolizei
jetzt die 17. Allround-Polizei werden soll oder
immer noch im Status einer Sonderpolizei bleibt.
So konsequent, dass sie jetzt Befugnisse einziehen,
die in allen anderen Bundesldndern auch gelten,
sind sie dann bei anderen Punkten nicht, wie z. B.
bei der Kennzeichnungspflicht. Auch die gibt es in
der Mehrheit der Bundesldnder.

Das bringt mich zur Frage, die ich gern an Frau
Voigt und Herrn Grotsch stellen mochte, wo es
konkret darum geht, wie man das Vertrauen in die
handelnden Polizeibeamten noch stidrker machen
kann. Die Bundespolizei genieBt einen auller-
ordentlich guten Ruf und ein hohes Ansehen in der
Bevolkerung, ich glaube, so viel kann man sagen.
Aber es gibt auch Bevilkerungsgruppen, das ist
hier schon mehrfach angesprochen worden, die
leider kein groBes Vertrauen in die Polizei oder in
die MaBnahmen setzen. Deswegen sollte es unser
Interesse sein, das Vertrauen auf jeden Fall weiter
zu erhdhen, in allen Teilen der Bevilkerung. Des-
wegen mochte ich gern an Sie beide die Frage
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richten, welche Anderungen im Gesetzgebungs-
verfahren noch umgesetzt werden sollten, damit
eine Grundlage fiir eine moglichst diskriminie-
rungsarme und vertrauensbildende Arbeit der
Bundespolizei geschaffen wird. Kénnen Sie in dem
Kontext, es ist schon mehrfach angesprochen
worden, nicht nur auf die Themen Kennzeich-
nungspflicht und Kontrollquittung eingehen,
sondern auch auf die Frage von Bodycams und
welche rechtlichen Moglichkeiten da noch imple-
mentiert werden sollten.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Vielen Dank,
Frau Kollegin. Frau Voigt soll bitte beginnen.

SVe Lea Voigt (DAV): Danke. Ich will mit den
verdachtsunabhédngigen Kontrollen oder diesen
Kontrollzonen anfangen, weil das aus meiner Sicht
ein wesentlicher Punkt ist. Das ist hier schon venti-
liert worden. Was soll ein Polizeibeamter tun? Das
ist gerade das Problem, wenn der Gesetzgeber
keinerlei Vorgabe fiir die Auswahl des polizei-
lichen Adressaten macht, ist das vollstdndig in die
Einschédtzungsprirogative des einzelnen Beamten
verlagert. Der kann nur auf die Erfahrungswelt und
automatisch auch auf die Klischees und Vorurteile,
die wir alle mit uns herumtragen, zurtickgreifen,
wenn man sonst nichts vorgibt. Deswegen muss das
dazu fiihren, wenn das nicht wenigstens weiter
durch Mechanismen reguliert wird, dass da selbst-
verstdndlich auch Diskriminierung passiert, aber
moglicherweise auch einfach dysfunktionales
polizeiliches Vorgehen, weil auch ansonsten da
keine Kontrolle stattfindet. Es mag vielleicht auch
sein, dass wir alle als Menschen Vorstellungen iiber
die Realitdt haben, die ihr nicht entsprechen. Wenn
man aber sagt, das sollen die Beamten so machen,
wie sie mogen, dann wird man das nie kontrollie-
ren und verbessern kénnen. Deswegen meine ich,
wer sagt, da gibt es keine Diskriminierung, der soll
dann aber sagen, nach welchen Kriterien soll es
laufen? Denn dass man Leuten an der Nasenspitze
ansehen kann, dass sie zum Beispiel ein Messer mit
sich tragen, wird wahrscheinlich keiner behaupten.
Dann miisste man, wenn man es ernst meint, zu-
mindest statistische Verfahren einfiihren, wie sie,
glaube ich, zum Beispiel bei Kontrollen an Flug-
héfen durchaus stattfinden, also dass jeder Dritte
kontrolliert wird oder irgendein Algorithmus
vorgibt, wer kontrolliert werden soll. Dann muss
man solche Verfahren vorgeben. Ich stelle das nur
mal in den Raum, aber sich hinzustellen und zu
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sagen, das soll die Polizei selbst entscheiden, ist
falsch. Das ist ein Einfallstor fiir Diskriminierung.

Bei der Kennzeichnungspflicht muss ich sagen, ich
halte das fiir eine absolute Scheindiskussion.
Nirgendwo, wo sie eingefiihrt wurde, hat es bisher
Probleme damit gegeben. Das wird von bestimmten
Lobbygruppen weiter hochgehalten, dass das gegen
die Polizei sei. Ich kenne auch keine Polizeibeam-
ten, die das sagen, wenn sie nicht in bestimmten
Positionen hier sitzen.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Vielen Dank.
Die niachste Antwort kommt von Herrn Grotsch,
bitte.

SV Uli Grotsch (PolB): Ich wiirde dem, was Frau
Voigt soeben gesagt hat, zustimmen wollen. Ich
fange da an, wo Sie aufgehort haben. Ich halte die
Debatte um die Kennzeichnungspflicht auch fiir
eine rein ideologische Debatte. Wie Frau Voigt
gesagt hat, nirgends, wo die Kennzeichnungspflicht
eingefiihrt wurde, hat man damit polizeiseitig
schlechte Erfahrungen gemacht. Trotzdem verfangt
es immer wieder, wenn es darum geht, Dinge in
Aufruhr zu versetzen. Ich habe vor kurzem gesagt,
Frau Abgeordnete, diese Debatte um die Kenn-
zeichnungspflicht erinnert mich an die Debatte um
die Einfiihrung des Polizeibeauftragten, die auch
eine rein ideologische Debatte ist. Sie erinnern
sich, das Geschrei war grof3, als der Polizeibeauf-
tragte eingefiihrt wurde. Im Ubrigen, nach Mitte der
1950er-Jahre war das Geschrei auch grof, als der
Wehrbeauftragte als Bindeglied zwischen den
Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr und
dem Parlament eingefiihrt wurde. 15 Jahre spéter
haben auch die Konservativsten und Reaktionérs-
ten gesagt: ,,Gut, dass wir einen Wehrbeauftragten
haben.“ Das als kleiner Exkurs.

Ich habe vor kurzem eine Umfrage gelesen, dass
Menschen, die im Schwerpunkt aus Landern des
Nahen und Mittleren Ostens nach Deutschland
kommen, kurz nach ihrer Einreise zu fast 90 Pro-
zent sagen, sie vertrauen der deutschen Polizei,
weil sie oftmals aus Kulturkreisen kommen, wo
man das nicht tiberall kann. In Deutschland schon.
Wenn sie dann erste Diskriminierungserfahrungen
machen, sinkt dieser Wert auf 15 Prozent, bei asia-
tisch gelesenen Menschen im Ubrigen interessan-
terweise auf 10 Prozent. Es ist ein wichtiger Punkt.
Das bringe ich damit in Verbindung, dass staat-
liches und behordliches Handeln nachvollziehbar
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und transparent bleibt und dass Polizei nicht
perfekt sein muss, sondern eine gesunde Fehler-
kultur zum Selbstverstdndnis von Polizeien dazu-
gehort. Das halte ich fiir wichtige Punkte in den
von Thnen aufgeworfenen Fragen. Vielen Dank.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Danke schon.
Fiir Die Linke hat Herr Kostering das Wort.

Abg. Jan Kostering (Die Linke): Vielen Dank, Herr
Vorsitzender. Ich hétte zwei Fragen an Herrn
Dittmann. Eine Frage zu den Meldeauflagen und
den Aufenthaltsverboten: Hier liegt ein klarer Ein-
griff in die persdnlichen Freiheitsrechte vor, ins-
besondere die Freiziigigkeit. Es kann auch zu Ein-
griffen in die Versammlungsfreiheit kommen.
Wenn ich als Beispiel vortrage, dass ich auf dem
Weg zu einer Versammlung bin oder an einer Ver-
sammlung teilnehmen will, wo ich mich vorher
erst bei der Polizei melden miisste oder den Ort der
Versammlung oder einen Bahnhof dazu nicht
betreten diirfte, ist es aus Ihrer Sicht angesichts
dieser massiven Grundrechtseingriffe ausreichend
bestimmt, wann solche Auflagen und Verbote zu-
ldssig sein sollen? Welche Eingriffsschwellen
wiéren mindestens erforderlich, auch mit Blick auf
die Aufgaben der Bundespolizei als Sonderpolizei
mit begrenztem Auftrag?

Meine zweite Frage wire, ein wichtiger Punkt sind
aus unserer Sicht die Befugnisse der Bundespolizei
zur informationstechnischen Uberwachung, spe-
ziell die Quellen-TKU in § 40 des Entwurfs. Wie
bewerten Sie diese Befugnisse in Bezug auf die
Eingriffsschwellen? Wenn man da in die Begriin-
dung guckt, dann hat man schnell den Eindruck,
dass hier bereits weit ins Vorfeld eines konkreten
Verdachts in die Mobiltelefone beispielsweise ge-
guckt werden soll. Da bei Schleuserdelikten ohne-
hin der Weg zur Telekommunikationsiiberwachung
nach der Strafprozessordnung eréffnet ist, reicht
das nicht aus, statt dieser MaBnahme schon in die
Gefahrenabwehr vorwegzugreifen? Vielen Dank.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Danke, Herr
Kollege. Herr Dittmann, vier Minuten fiir Sie.

SV Kai Dittmann (GFF): Vielen Dank. Meldeauf-
lagen und Aufenthaltsverbote: Hier gibt es eine
starke Vorverlagerung polizeilichen Handelns.
MaBnahmen greifen bereits weit im Vorfeld kon-
kreter Gefahren in Grundrechte ein und sind nicht
auf den Schutz gewichtiger Rechtsgiiter begrenzt.
Wir haben, ich hatte das in meinem vorherigen Bei-
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trag schon einmal erwidhnt, auch hier den unbe-
stimmten Rechtsbegriff Straftaten von erheblicher
Bedeutung. Wenn Sie sich erinnern, wir schlagen
da einen engen Begriff vor. Ich glaube, wenn wir es
darauf begrenzen, wéren wir schon einen ganzen
Schritt weiter. Ich vermute auch, das wird in den
Verhandlungen ein bisschen schwierig werden. Ich
schaue in die Unionsfraktion, aber schauen wir
mal. Zweitens: Die Einschrdnkungen, Meldeauf-
lagen und Aufenthaltsverbote sollten private
Lebensfithrung und Berufsausiibung ausdriicklich
schiitzen. Das hatten wir auch vorher von Frau
Voigt gehort. Wir glauben, dass zum Teil auch die
Berufsausiibung da drin sein sollte. Bestimmte
Rechtsgiiter sind wahrscheinlich implizit dadurch
geschiitzt, wenn es diesen Richtervorbehalt gibt.
Das ist klar, aber bestimmte Sachen noch mal
wenigstens in die Begriindung mit aufnehmen,
wiirde hier dabei helfen, dass es gerade fiir
Richterinnen und Richter Anhaltspunkte dafiir
gibt, welche Bereiche und Grundrechte hier in der
Abwigung zueinanderstehen. Das ist das Mindeste,
was wir dafiir brauchen. Schaden tut es nicht,
wenn Sie damit kein Problem haben, dann nehmen
Sie es mit auf. Denn der Punkt, den wir vorschla-
gen wiirden, ist, dass wir sagen, hier ein bisschen
Vorsicht walten zulassen, weil wir nicht sicher
sagen konnen, was welche Richterinnen, welche
Richter wie brauchen wiirden. Der nachste Punkt,
den wir dabeihaben, ist, dass wir sehen, dass es die
Anordnung mit sofortiger Vollziehbarkeit gibt. Wir
schlagen vor, dass es im Einzelfall auch direkt zu
begriinden ist. Das ist im Gesetz derzeit noch nicht
vorgesehen. Wir brauchen das gerade, um Verfah-
renssicherheit und effektiven Rechtsschutz zu
gewdhrleisten. Das ist zu diesem Teil.

Jetzt habe ich noch zwei Minuten fiir die Quellen-
TKU. Das lasse ich mir nicht entgehen. Wir haben
hier mehrere Punkte. Das eine sind einige hand-
werkliche Fehler, die hier drin sind. Wenn wir uns
die Straftaten nach den § 315 und § 315b anschau-
en, dann sind da zum Beispiel auch fahrlassige
Straftaten dabei. Wie eine Quellen-TKU bei fahr-
lassigen Vergehen helfen soll, muss mir noch ein-
mal jemand in diesem Kreis hier erkldren. Ich
wiirde vorschlagen, dass wir hier wenigstens auf
Absatz 3 beschrinken. Das ist das absolute Min-
destmaB. Dass wir von der Quellen-TKU insgesamt
nicht iiberzeugt sind, ist bei einer Grund- und
Menschenrechtsorganisation, glaube ich,
nachvollziehbar. Aber das zeigt, dass wir da

21. Wahlperiode Protokoll der 23. Sitzung

vom 26. Januar 2026

Seite 21 von 28



B
"

reingehen sollen. Ich meine, wenn ich Herrn

Prof. Dr. Wagners Stellungnahme gesehen habe,
dass wir uns einig sind, dass bei dem Absatz 1
Nummer 4 und 5 deutlich zu weitreichende Ein-
beziehungen von dritten Personen vorgesehen sind.
Die sollte man streichen. Wenn man sich das
durchliest, fragt man sich, wie weit kann ich von
einer Person eigentlich weg sein, als dass ich noch
mit einem Staatstrojaner belegt werde. Wenn Herr
Prof. Dr. Wagner und ich uns da einig sind, ist das
ein kleiner Indikator fiir die Verhandlungsrunden,
dass ein bisschen dafiirspricht. Wir sind nicht un-
bedingt zwangslédufig tiberall, glaube ich, komplett
einer Meinung. Insgesamt kann ich nur noch
einmal darauf hinweisen, dass wir auch glauben,
dass es eine Auflistung von Straftaten insgesamt
braucht. Wir haben hier eine ,,Insbesondere-Rege-
lung”. Wenn es um so etwas Eingriffsintensives
geht — eine der eingriffsintensivsten Mafnahmen,
die wir haben, ist auf die komplette Telekommuni-
kation einer Person zuzugreifen. Deswegen haben
wir davon auch nur wenige 100 Fille pro Jahr. Und
genau dann sollte man eine komplette Auflistung
der Straftaten haben, fiir die das Ganze aufge-
wendet wird. Wenn ich mir das noch erlauben darf,
wir brauchen ein gesetzlich festgeschriebenes
Schwachstellenmanagement. Seit 2001 gibt es den
Beschluss des Verfassungsgerichts. Bis jetzt haben
wir uns nicht daran gehalten. Dies ist ein guter
Zeitpunkt, das einzufiihren. Danke.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Danke schon,
Herr Dittmann. Sie haben das zwischendurch ange-
fiihrt. Es geht hier darum, dass sich die Abgeord-
neten ein moglichst breites Meinungsbild anhoren.
Dann ist es unsere Aufgabe, aus diesem breiten
Meinungsbild eine gute und sachliche Entschei-
dung zu treffen.

Wir sind am Ende der zweiten Fraktionsrunde. Wir
haben noch Zeit und kénnen eine dritte Runde
schaffen. Ich sehe auch schon Wortmeldungen.
Dann treten wir in die dritte Runde ein. Es beginnt
wieder die Unionsfraktion. Herr Schmidt, Sie
haben das Wort.

Abg. Sebastian Schmidt (CDU/CSU): Herr Vorsit-
zender, meine Damen und Herren, dass die Mei-
nungsbildung breit gefichert ist, ist eine gute Uber-
leitung zu meiner Frage. Ich habe zwei Fragen an
zwei Sachverstidndige. Ich méchte gern mit Herrn
Teggatz anfangen und bei der Quellen-TKU blei-
ben. Ich bitte Sie, uns anhand einiger Beispiele zu
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nennen, warum die Befugnis fiir die Bundespolizei
und ihre tdgliche Arbeit so wichtig ist.

Da Herr Prof. Dr. Wagner vorhin noch so viel reden
wollte, habe ich eine Frage an Sie, aber zu einer
anderen Thematik. Sie haben sich in Threr Stellung-
nahme zum Unterbringungsgewahrsam geduBert,
dort die Moglichkeiten der Bundespolizei aufge-
zeigt und mit den unterschiedlichen Bundes-
léndern verglichen. Mégen Sie uns dazu darlegen,
welches Verbesserungspotenzial Sie sehen und vor
allen Dingen auch, warum? Danke schén.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Danke schon,
Herr Kollege Schmidt. Wir beginnen mit Herrn
Teggatz und fahren dann mit Herrn

Prof. Dr. Wagner fort. Herr Teggatz.

SV Heiko Teggatz (DPolG): Sehr gern und herz-
lichen Dank fiir die Frage nach der Quellen-TKU.
Ich glaube, wir miissen uns alle dariiber im Klaren
sein, dass wir hier tiber das Bundespolizeigesetz
sprechen, also iiber ein Gesetz der Gefahrenabwehr
prioritdr. Das heifit, Gefahren, die entstehen, sollen
abgewandt werden, bevor ein Schaden eintritt. Jetzt
komme ich zu den Befugnissen, insbesondere die
Quellen-TKU. Es kommt nicht selten vor, dass
meine Kolleginnen und Kollegen, gerade im grenz-
polizeilichen Aufgabenbereich, bei geschleusten
Personen Handynummern finden. Keiner weib,
wem gehort die Handynummer? Ist das die Num-
mer vom Schleuser? Ist das ein Angehdriger? Ist
das irgendeine Kontaktperson oder sonst irgend-
was? Mit anderen Worten, fahrt vielleicht irgendwo
in Europa ein Lkw durch die Gegend, wo hinten
auf der Ladefliche mehrere Menschen mdglicher-
weise kurz vorm Erstickungstod sind? Da braucht
die Bundespolizei diese MaBnahmen schnell zur
Gefahrenabwehr. Nicht, um Straftaten aufzukliren,
sondern zur Gefahrenabwehr, um schnell dahinter-
zukommen, was passiert im Hintergrund und wie
konnen wir als Polizei diese Gefahr moglicherweise
fiir Menschenleben abwehren. Deshalb ist diese
Befugnis fiir uns von entscheidender Bedeutung.

Das gilt fiir alle Befugnisse, auch fiir das Aufent-
haltsverbot oder fiir Meldeauflagen. Also immer
dann, wenn es moglich ist, eine Gefahr abzu-
wehren, sollte man das auch tun. Ich erinnere in
diesem Zusammenhang an diesen schrecklichen
Vorfall jetzt am Wochenende im bahnpolizeilichen
Bereich, im Stadion FC Magdeburg gegen Dynamo
Dresden. Ich hitte mir gewiinscht, dass wir eine
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gefahrenabwehrende Befugnis gehabt hétten, wie
beispielsweise ein Aufenthaltsverbot, um die
Dresdner Fans nach Mdglichkeit nicht erst in den
Zug einsteigen zu lassen, weil polizeiliche Lage-
bilder immer voraussagen, dass hier ein sehr hohes
Gefahrenpotenzial besteht. In diesem Fall waren es
die Magdeburger, die die Eskalation im Stadion
hatten. Aber genau fiir solche Anlédsse sind diese
Praventivbefugnisse gedacht. Danke.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Danke schon,
Herr Teggatz. Herr Prof. Dr. Wagner.

SV Prof. Dr. Marc Wagner (HS Bund): Herr
Schmidt, Sie sprechen eine Befugnisnorm an, die
auch im geltenden Bundespolizeigesetz ihren
Niederschlag langst gefunden hat. Es geht um den
sogenannten verldngerten Unterbindungsgewahr-
sam. Die Bundespolizei kann eine Person in
Gewahrsam nehmen, wenn dies unerldsslich ist,
um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder
Fortsetzung einer Straftat oder einer Ordnungs-
widrigkeit von erheblicher Bedeutung fiir die All-
gemeinheit zu verhindern. Man konnte das plakativ
beschreiben mit der sogenannten Gefdhrderhaft.
Diese Gefdhrderhaft ist unter Richtervorbehalt zu-
lassig kraft richterlicher Anordnung im Umfang
von vier Tagen. Von, ich muss sagen, nur vier
Tagen. Wenn ich reflektiere und antizipiere, dass es
moglicherweise auch in Zukunft Anschldge geben
wird auf die Verkehrsinfrastruktur, die doch in
weiten Teilen in der Zustdndigkeit der Bundespoli-
zei zu verorten ist, deren Schutz in der Zustidndig-
keit der Bundespolizei zu verorten ist, scheinen
mir vier Tage recht diinn, um entsprechende Straf-
taten durch eine freiheitsentziehende MaBinahme
unter richterlicher Beteiligung abzuwehren. Die
Bundesldnder handhaben das viel grofBziigiger. In
Bayern gibt es die Mdoglichkeit, einen Stérer bis zu
einem Monat — mit einer Verldngerungsoption um
einen weiteren Monat — einer entsprechenden
Gefdhrderhaft zu unterwerfen. In Nordrhein-
Westfalen, Baden-Wiirttemberg und in Sachsen
sind es zwei Wochen. Vier Tage, meine Damen und
Herren, das ist die rote Laterne, die der Bund hier
weiter tragen mochte. Mein Appell ist, &ndern Sie
das. Danke.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Danke schon,
Herr Wagner. Wir fahren fort mit der AfD-Fraktion.
Herr Matzerath.
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Abg. Markus Matzerath (AfD): Danke, Herr Vorsit-
zender. Auch hier wiirde ich gern wieder teilen. Ich
wiirde mich noch einmal an Prof. Dr. Wagner
wenden. Zum einen die vorherige Frage von mir,
da schlieBe ich mich an. Wir sind auch fiir die
Erhebung der Verkehrs- und Nutzungsdaten. Es
ging nur um die lebensgefdhrliche Schleusung.
Jetzt zu meiner konkreten Frage oder Bitte. Es
wurde gerade schon iiber die Gefahr der Diskrimi-
nierung gesprochen. Dazu wiirde ich gern Thre
Expertise horen. Danke schén.

Abg. Christopher Drofiler (AfD): Meine Frage geht
an den Herrn RoBkopf. Sie haben auch in Threr
Stellungnahme von Personalproblemen gespro-
chen, gerade jetzt, wenn die neuen Maflinahmen
kommen sollten. Meine Frage lautet, sehen Sie die
Gefahr, dass politisch weitgefasste Extremismus-
begriffe den benoétigten Personalaufwuchs aus-
bremsen kénnten? Das ist dahingehend gemeint,
wenn die Bundespolizei dieser neuen Logik folgt,
diirfte sie aus dem Wahlerpool meiner Partei keine
Anwirter mehr rekrutieren.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Danke fiir die
Frage. Die erste Frage war an Herrn

Prof. Dr. Wagner gerichtet und die zweite an
Herrn RoBkopf. Herr Prof. Dr. Wagner, bitte.

SV Prof. Dr. Marc Wagner (HS Bund): Herr
Matzerath, ich nehme gern Stellung zu Ihrem
Punkt. Sie sprachen von Diskriminierung und ich
nehme an, Sie nehmen Bezug auf die Waffenver-
botszonen, die mit neuen Befugnissen § 23

Absatz 3, § 66 Absatz 1 Nummer 6 durchgesetzt
werden sollen und die hier bereits angesprochene
Problematisierung der Diskriminierung von Men-
schen im Rahmen von verdachtsunabhéngigen,
anlasslosen Kontrollen. Wenn das Ihr Punkt ist,
Herr Matzerath, will ich dazu eines deutlich
machen. Ich méchte Fakten ins Spiel bringen.
Fakten heiBt, ich zitiere aus dem Jahresbericht der
Bundespolizei 2024: Straftaten auf dem Gebiet der
Bahnanlagen und in Ziigen sind insgesamt um 10,1
Prozent riickldufig, aber Gewaltdelikte sind zuneh-
mend, 5,9 Prozent. Jahresbericht der Bundespoli-
zel. 27 160 Gewaltdelikte, davon in 609 Fillen mit
Messern. Das muss man einmal zur Kenntnis neh-
men, genauso wie man kraft dieses Jahresberichts
zur Kenntnis nehmen muss, dass im Jahr 2024, und
zwar im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung der
Bundespolizei nach § 3 BPolG, 2 230 Polizeivoll-
zugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte der
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Bundespolizei angegriffen wurden. Das sind im
Vergleich zu 2023 zehn Prozent mehr. Jetzt sage ich
Thnen, diese Befugnisnormen, die im Gesetzent-
wurf enthalten sind, ich sage noch einmal, ich kon-
kretisiere § 23 Absatz 3, § 66 Absatz 1 Nummer 6,
diese Befugnisnormen sind zur Durchsetzung von
Waffenverbotszonen notwendig und rechtlich
sakrosant. Und wenn ich zu dem letzten Punkt
zwei Sdtze sagen darf, die von Ihnen hier teilweise
befiirchtete Personendurchsuchung als das
schirfste Schwert ist Ultima Ratio. Nach der
Gesetzessystematik Ultima Ratio. Bitte vergessen
Sie alle nicht, § 16 des Bundespolizeigesetzes sieht
den Grundsatz der VerhiltnisméaBigkeit vor. Die
Bundespolizei steigt nicht ein mit einer Personen-
durchsuchung, meine Damen und Herren, sondern
zundchst muss gestaffelt, sukzessive vorgegangen
werden. Das heiBt, ich nehme zunichst eine Befra-
gung auf. Dann geht es um die Inaugenschein-
nahme mitgefiihrter Sachen, das Aushédndigen von
Ausweispapieren, die Durchsuchung der mitge-
fiihrten Sachen und auch Ultima Ratio, die Perso-
nendurchsuchung. Danke.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Vielen Dank,
Herr Prof. Dr. Wagner. Die zweite Frage ging an
Herrn RoBkopf.

SV Andreas RoBkopf (GdP): Danke fiir die Frage.
Ich denke, es geht um den § 76, die Zuverléssig-
keitsiiberpriifung bei den Einstellungen. Sie haben
es angesprochen, iiber Extremismusbegriffe, die
moglicherweise sogar, wie Sie es selbst angefiihrt
haben, Thre Parteimitglieder ausschlieBen wiirden.
Eines muss hier klar festgehalten werden. Die
Einstellungsiiberpriifung und die Feststellung, ob
jemand fiir den Polizeiberuf geeignet ist, hilt sich
an klaren Parametern. Nicht einzustellen sind
Menschen, die gegen die verfassungsrechtliche
Grundordnung verstoBen, die strafrechtliche Tat-
bestdnde begangen haben, die so erheblich sind,
dass sie so gegen eine Einstellung sprechen und
gegen die demokratische Grundordnung verstoBen,
dass es auch rechtliche Konsequenzen hat. Wir
sprechen von diesen Menschen, die auch in dem
Polizeiberuf nichts verloren haben. Darum geht es
bei uns und darum verwehren wir uns um diesen
§ 76, die Zuverlassigkeitsiiberpriifung. Nicht um
die Feststellung, ob wir solche Menschen im Vor-
feld, wenn es sie denn gibt, bei den Bewerbungen
schon aussortieren konnen. Denn wir verwehren
uns dariiber, dass die bisherigen Einstellungsiiber-
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priifungen und auch die Abfragen in den Polizei-
systemen, die polizeilichen Uberpriifungen, die
bisher stattgefunden haben, ausreichend in unse-
rem Sinne waren. Der § 76 geht in unserer Auf-
fassung mittlerweile so weit, dass hier der Ver-
fassungsschutz angefragt wird, dass die privaten
sozialen Medien angegeben werden miissen und
durchforstet werden sollen. Dagegen verwehren wir
uns. Wir verwehren uns auch dagegen, wie Sie es
vielleicht in Threr Frage abgezielt haben, dass man
mit Begrifflichkeiten auch nicht mehr eingestellt
wird. Klare Parameter sind schon fiir die Ein-
stellungsverweigerung vorhanden. Diese miissen
auch beibehalten werden. Ich denke, daran gibt es
keinen Zweifel. Ich m&chte nur noch eines er-
wiahnen. Wir haben es bis jetzt immer wieder sehr
gut geschafft, Menschen, die sich als nicht geeignet
herausgestellt haben, im Laufe ihrer Beamten auf
Probe- oder Widerrufzeit dann wieder aus dem
Dienst zu entfernen. Deswegen verwehren wir uns
gegen die Zuverldssigkeitstiberpriifung in dem
angedachten § 76.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Danke schon,
Herr RoBkopf. Es geht weiter mit der SPD-Fraktion.
Das macht der Herr Vogel. Herr Vogel, Sie haben
keinen Ton, wir horen Sie nicht. Ihr Einverstandnis
vorausgesetzt, wiirde ich eine Fraktion vorziehen,
und dann kommen wir zu IThnen zuriick. Dann
wiirde ich jetzt mit der Fraktion BUNDNIS 90/DIE
GRUNEN weitermachen.

Abg. Dr. Irene Mihalic (BUNDNIS 90/DIE
GRUNEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich
kann gut an das ankniipfen, was Herr Rokopf zum
Schluss ausgefiihrt hat, weil auch mein Thema in
der dritten Runde die Resilienz von Sicherheitsbe-
horden ist. Ich méchte Herrn RoBkopf ausdriicklich
an dem Punkt widersprechen, dass wir es fiir
auBerordentlich wichtig halten, dass die Menschen,
die das Gewaltmonopol im Innern ausiiben, da
auch tatsdchlich entsprechend tiberpriift werden,
nicht nur, ob sie fiir den Beruf geeignet sind,
sondern auch, ob sie nicht moglicherweise selbst
eine Gefahr fiir die Sicherheit unseres Landes
darstellen. Deswegen bedarf es da selbstverstdnd-
lich einer Uberpriifung. Die Ampel hat vorgesehen,
das nach dem Sicherheitsiiberpriifungsgesetz zu
machen. Das ist jetzt aus dem Entwurf rausgeflo-
gen. Stattdessen ist diese Zuverldssigkeitsiiber-
priifung im § 76 reingeschrieben worden. Mir er-
schlieBt sich offen gestanden nicht der Mehrwert.
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Warum macht man es nicht nach SUG? Warum
diese Zuverldssigkeitsiiberpriifung? Was ist aus
Sicht der Koalition besser? Das konnen die Sach-
verstdndigen nicht beantworten. Aber Herr Grétsch
hat dazu etwas in seiner Stellungnahme geschrie-
ben. Deswegen mochte ich Herrn Grotsch danach
fragen, wie Sie das bewerten. Warum dieses Zuver-
ldssigkeitsverfahren und nicht das nach dem SUG?
Wie bewerten Sie angesichts Ihres Innenblicks den
personellen Aufwand fiir die Bundespolizei, den
das bedeutet? Diese Uberpriifung muss irgend-
jemand machen. Wir wissen ja, wie lange die
Sicherheitsiiberpriifung nach dem SUG teilweise
dauert, selbst im einfachen Verfahren. Auch das ist
mit einem hohen Aufwand verbunden. Wenn den
die Bundespolizei selbst erbringen muss, sehe ich
das ein oder andere Problem.

An Frau Voigt méchte ich gern die Frage richten:
Konnen Sie das, was Sie zu Vertrauenspersonen in
Threr Stellungnahme bewertet und eben in Threm
Eingangsstatement erwédhnt haben, noch einmal
ausfithren? Der Einsatz von Vertrauenspersonen ist
ein nachrichtendienstliches Mittel. Was auffillt, ist,
dass unser Inlandsnachrichtendienst da eine enger
gefasste Regelung hat oder mehr Voraussetzungen
formuliert hat, was den Einsatz angeht, als jetzt im
Bundespolizeigesetz im Entwurf. Dazu wiirden
mich Thre Ausfithrungen zu interessieren.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Vielen Dank.
Wir beginnen mit der Antwort bei Herrn Grotsch.

SV Uli Grotsch (PolB): Vielen Dank, Frau

Dr. Mihalic. Am Ende miisste man die Koalition
und den fragen, der das Gesetz geschrieben hat,
worin sie den Mehrwert sieht. Ich bin der Meinung,
dass es gut ist, das im Bundespolizeigesetz zu
regeln. Ich hatte in einem anderen Zusammenhang
in meinem Eingangsstatement davon gesprochen,
dass es wichtig ist, dass der Gesetzgeber mit so
einem Gesetz auch Signale sendet. Ich glaube, dass
der Deutsche Bundestag, wenn er das Gesetz be-
schlieBt, damit das Signal senden kann, dass die
Bundespolizei bzw. der Gesetzgeber sich seiner
Verantwortung bewusst ist, dass auch in den Rei-
hen der Bundespolizei nur diejenigen tétig sind,
die mit beiden Beinen fest am Boden der freiheit-
lich-demokratischen Grundordnung stehen. So
wiirde ich das interpretieren. Ich vermisse zum
Beispiel an anderer Stelle im Gesetz etwas wie
kiinstliche Intelligenz, was in dem ganzen Gesetz
keine Rolle spielt. Deshalb bin ich umso gliick-
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licher dariiber, dass die Zuverldssigkeitspriifung
dort geregelt wird.

Sie haben das auch in Ihrer Frage angedeutet, das
Thema personeller Aufwand. Ich wiirde sagen, das
muss es einem Wert sein, dass man den Aufwand,
der dafiir notwendig ist, entsprechend betreibt. Am
Ende steht, dass in der Behorde Menschen tétig
sind, die mit beiden Beinen fest am Boden der
freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen.
Keine Option ist es aus meiner Sicht, das an eine
andere Behorde abzugeben, weil die Behorde, ich
denke gerade an das Bundesamt fiir Verfassungs-
schutz, die ohnehin den GrofBteil der Sicherheits-
tiberpriifungen, namentlich NADIS-Abfragen fiir
andere Behorden in verschiedensten Zusammen-
héngen machen, das nicht noch zusétzlich leisten
sollen miisste. Vielen Dank.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Danke schon.
Frau Voigt, bitte.

SVe Lea Voigt (DAV): Der Einsatz von V-Personen
betrifft Personen, die nicht der Bundespolizei
angehoren, ihr aber systematisch Informationen
zutragen, mit einem Auftrag der Bundespolizei. Es
ist zwar in der vorgeschlagenen Regelung ein
Kernbereichsschutz enthalten, insofern, dass Ver-
trauenspersonen nicht gezielt intime Beziehungen
eingehen diirfen und auch nicht dhnlich enge
Bindungen aufbauen kénnen, um dadurch Informa-
tionen zu erlangen. Das ist richtig. Was aber fehlt,
ist ein Katalog, der vorgibt, welche Personen von
vornherein als V-Personen ungeeignet sind. Da war
im Vorgdngerentwurf einiges enthalten, was aus
meiner Sicht auch verbesserungswiirdig war, was
aber jetzt vollstdndig fehlt, zum Beispiel, dass die
Person geschiftsfihig, volljahrig sein muss, aber
auch Regelungen dazu, dass Personen nicht ihr
Einkommen im Wesentlichen iiber Zahlungen der
Bundespolizei bestreiten sollten, weil das auch
eine Abhéngigkeit begriindet, die nicht wiinschens-
wert ist. Oder auch ein ,,Verfallsdatum®, dass also
Personen nicht iiber Jahre oder gar Jahrzehnte als
Informanten einer Behérde fungieren. Der Hinter-
grund dessen ist vor allem der Schutz der Arbeit
der Bundespolizei, denn das Risiko, dass hier mit
diesen Leistungen der Polizei auch Schindluder
getrieben wird, dass Leute, um sich eine Einnahme-
quelle zu verschaffen, auch Informationen ver-
fdlschen und erfinden oder sonst verfdlschend tétig
werden, ist ganz gro und deswegen muss es da
vom Gesetzgeber eine Vorgabe geben, welche Per-
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sonen von vornherein ungeeignet sind, und dass
das offensichtlich auf Widerstdnde auch innerhalb
der Bundespolizei st6Bt, muss einen befiirchten
lassen, dass es solche V-Personen laufend gibt,
sonst wire das kein Schaden, diese Regelungen
aufzunehmen. Das macht den Bedarf noch
drdangender.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Vielen Dank,
Frau Voigt. Jetzt gehen wir zuriick zu Herrn Vogel.
Er hat sich neu eingewdhlt. Das ist immer eine gute
Option. Und jetzt horen wir Sie auch. Herr Vogel,
Sie haben das Wort.

Abg. Ingo Vogel (SPD): Herzlichen Dank. Mit dem
anderen Endgerit funktioniert es besser. Herr Vor-
sitzender, meine Damen und Herren, ich habe je-
weils eine Frage an Herrn RoBkopf und an Herrn
Grotsch. Ich beginne mit der Frage an Herrn
RoBkopf. Wir haben eben mehrfach die Begriffe
Racial Profiling, Kennzeichnungspflicht oder auch
Schwachstellenmanagement gehort. Dazu wiirde
mich die gewerkschaftliche Sicht als Vertreter des
Personals interessieren. Kénnen Sie dazu ein paar
Worte der Einordnung fiir uns finden?

An Herrn Grétsch die etwas weitere Frage, da es im
Bericht und im Eingangsstatement vorkam, ndm-
lich was die Liegenschaften und den Schutz der
Liegenschaften angeht. Es ist Luft nach oben, be-
ziehungsweise manche sind in einem sehr schlech-
ten Zustand. Wenn wir mit einem solchen Gesetz
organisatorisch mehr Aufgaben, Befugnisse und
Arbeit an die Bundespolizei verorten, kann man
auch den Wunsch und Bedarf haben, dass dieser
Arbeitsplatz, an dem etwas passiert, nicht nur in
Ordnung ist, sondern dem neuesten Stand der
Dinge entspricht. Meine Frage wire, was wire aus
Threr Sicht das drdngendste Problem oder die drin-
gendsten Herausforderungen, die wir ebenfalls
parallel mit einem solchen Gesetz mit angehen
sollten? Herzlichen Dank.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Vielen Dank,
Herr Kollege Vogel. Die erste Frage ging an Herrn
RoBkopf.

SV Andreas RoBkopf (GdP): Vielen Dank fiir Thre
Frage. Da will ich sehr gern noch einmal kurz dazu
Stellung beziehen, gerade zum Begriff Racial Profi-
ling, der auch heute immer wieder genannt wird.
Selbstverstdndlich kann man sich bei einer Be-
hérde von {iber 55 000 Beschiftigten nie davon
freimachen, dass es vielleicht in ganz wenigen Ein-
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zelfillen in Tendenzen Racial Profiling-Geschich-
ten gibt. Eines mdchte ich aber hier ganz deutlich
sagen. Ich verwehre mich gegen die Begrifflich-
keiten, die mittlerweile sehr leichtfertig tiber
unseren Berufsstand in einem Atemzug genannt
werden, denn wir leben in einer multikulturellen
Welt und diese bildet sich auch innerhalb dieser
Bundespolizeibehorde ab. Wir haben viele Kolle-
ginnen und Kollegen bei uns beschiftigt, die mit
tirkischen, russischen, italienischen, mit Wurzeln
aus aller Herren Lander verbunden sind. Daher ist
es auch in unserer Bundespolizeibehorde ein
Selbstverstdndnis, dass man aufgrund der Haut-
farbe, wegen Herkunftsldndern, aus religiosen
Griinden ein Racial Profiling nicht ansatzweise in
Betracht zieht. Das ist das zu dem einen Thema,
was ich sagen mochte. Mir wird das in der heutigen
Diskussion immer viel zu leichtfertig iiber einen
Kamm geschoren.

Zu den Kontrollen und Identifizierungsnummern
bleibt festzustellen, wir haben erwidhnt, dass wenn
wir es damals in der letzten Novelle mit eingefiihrt
hitten, wir uns es hétten so vorstellen kénnen, in
einem kodierten Nummerncode, der in keinster
Weise Riickschliisse auf persdnliche Verhéltnisse
oder Daten der Mitarbeiter schlieBen ldsst. Aber wir
halten es fiir iiberfliissig, denn die Herausgabe der
Dienstnummer oder sogar des Namens, der Amts-
bezeichnung ist bei Verlangen sowieso jederzeit zu
leisten und von dem her haben wir es als entbehr-
lich gesehen. Im Zweifel hitten wir es iiber so eine
Nummer gut generiert gesehen. Die Verhéltnis-
méligkeit ist das oberste Gebot, die immer in der
Bundespolizei voransteht und somit muss man
eines sagen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen
mittlerweile in der heutigen Zeit, wo alles mit
Handy gefilmt wird, duBerst sensibel vorgehen,
dass es geschult wird und dass die Kollegen mit
dullerstem Bedacht darauf sehen, keine solche
Dinge wie Racial Profiling nur aufkommen zu
lassen. Danke schon.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Vielen Dank,
Herr RoBkopf. Herr Grotsch.

SV Uli Grotsch (PolB): Vielen Dank. Ich mochte
direkt an das ankniipfen, was Sie eben gefragt
hatten, Herr Vogel. Ich bin vollumfénglich Threr
Meinung, dass das Mindeste, was Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamte erwarten diirfen, ist, dass
ihr Arbeitsplatz in Ordnung ist. Ich bin jede Woche
in den Polizeibehorden des Bundes unterwegs und
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sehe das nicht iiberall. Das muss man deutlich
sagen. Vor allem an Bahnhofsdienststellen ist die
rdumliche Unterbringung der Bundespolizei an
manchen Stellen desolat und auch vor dem Hinter-
grund des Eigensicherungsgedanken nicht vertret-
bar und schon gar nicht hinnehmbar. Ich meine,
dass Sie mit den vorgesehenen Regelungen in

§ 96 BPolG-E den richtigen Weg gehen. Ich glaube,
dass die Formulierung geeignet ist, um denjenigen,
die eine Verpflichtung gegeniiber der Bundespoli-
zei haben, konkrete Hinweise zu geben, wie sie
dem nachkommen sollen.

Ich habe in meinem Eingangsstatement das Thema
Digitalfunkversorgung bereits angesprochen. Es ist
nicht zu vermitteln, dass es tiber 200 Funklocher
nur in Bahnhofsdienststellen gibt, an denen ein
Notruf nicht moglich ist. Ich habe das vor ein paar
Monaten am Frankfurter Hauptbahnhof gesehen.
Die Ecken, in denen das nicht moglich ist, sind
keine, in die man freiwillig geht, aber in denen
trotzdem verschiedene Personen aufhiltlich sind.
Wenn Sie mich fragen, was Sie ansonsten noch tun
kénnen, sehr geehrter Herr Abgeordneter, dann
sprechen Sie iiber die dysfunktionalen Strukturen,
die damit befasst sind, BaumaBnahmen bei der
Bundespolizei zu betreuen. Fiinf Player sind an
BaumalBnahmen beteiligt, was zur Folge hat, dass
BaumalBnahmen tiber Jahrzehnte hinweg, und das
sage ich sehr bewusst, verschleppt werden und
nicht nach vorn kommen. Wir reden nicht {iber
Wolkenkuckucksheime oder Luftschlésser. Wir
reden liber notwendige Entwicklungen bei der
groBten Sicherheitsbehorde der Bundesrepublik
Deutschland, die dadurch behindert werden.
Vielen Dank.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Vielen Dank,
Herr Grotsch, auch fiir die klaren Worte am
Schluss, die uns auch an verschiedenen Stellen
immer wieder beschéftigen. Den Schluss in der
Fraktionsrunde macht die Fraktion Die Linke, Herr
Kostering.

Abg. Jan Kostering (Die Linke): Vielen Dank, Herr
Vorsitzender. Zunéchst wiirde ich Herrn Grotsch
zum Einsatz von Bodycams nach § 32 des Entwurfs
fragen. Mich wiirde interessieren, wie Sie die Aus-
weitung des Einsatzes auch in nicht6ffentliche
Rdume bewerten. Wie stehen Sie zu der Forderung,
dass auch Biirgerinnen und Biirger im Kontext mit
der Bundespolizei die Aktivierung der Bodycams,
die Einschaltung der Bodycams einfordern kénnen?
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Zum Abschluss eine Frage an Herrn Dittmann: Das
Thema ist auch schon aufgekommen. Bei den
besonderen Mitteln der Datenerhebung ist der Ein-
satz von verdeckten Ermittlern und Vertrauens-
personen der Polizei vorgesehen. Auch hier haben
wir erhebliche Bedenken, diese eingriffsintensive
MaBnahme aus der Strafverfolgung in den Bereich
der Gefahrenabwehr vorzuverlagern. Wie stehen
Sie zu diesem Instrument in der Gefahrenabwehr
insgesamt? Wie bewerten Sie die Ausgestaltung der
Norm im Entwurf konkret? Vielen Dank.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Danke, Herr
Kollege. Das waren zwei Fragen. Wir beginnen mit
Herrn Grétsch.

SV Uli Grotsch (PolB): Ich kann mich in meiner
Antwort kurz fassen. Sehr geehrter Herr Vorsitzen-
der, sehr geehrter Herr Abgeordneter. Ich finde die
Regelungen zur mobilen Ton- und Bildaufzeich-
nung in § 32 BPolG-E gut so. Ich glaube, dass das
ein wichtiges Instrument ist, sowohl zur Starkung
der Transparenz im polizeilichen Handeln als auch
zum Selbstschutz der eingesetzten Beamtinnen und
Beamten. Das war ein Mittel, das bei seiner Ein-
fithrung ziemlich misstrauisch bedugt wurde. In-
zwischen, so ist mein Eindruck, hat sich die Uber-
zeugung durchgesetzt, dass es sinnvoll ist, die
Bodycam mdglichst frithzeitig einzusetzen. Wenn
Sie mich fragen, halte ich Regelungen zum Pre-
Recording, die einen ldngeren Vorlauf haben, fiir
absolut unterstiitzenswert. Schon aus dem Eigen-
sicherungs- und Transparenzgedanken, dem Selbst-
schutz der Einsatzkrifte, aber auch aus dem Trans-
parenzgedanken der Biirgerinnen und Biirger.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Vielen Dank.
Den Abschluss in der Antwortrunde fiir heute
macht Herr Dittmann.

SV Kai Dittmann (GFF): Vielen Dank. Wir sind,
und das ist, glaube ich, iiber die GFF bekannt,
héufig kritisch, was den Einsatz von verdeckten
Ermittlern angeht. Wir haben schon beim Bayeri-
schen Verfassungsschutzgesetz gegen Teile davon
erfolgreich vor dem Verfassungsgericht geklagt.
Hier in diesem Zusammenhang ist es interessant zu
sehen, dass es nicht im nachrichtendienstlichen
Bereich, sondern im polizeilichen Bereich ist.
Meine Vorrednerin Frau Voigt hat das schon er-
wihnt. Es ist eigenartig zu sehen, welche Entwick-
lung dieser Entwurf genommen hat. Wenn man der
Meinung ist, dass es diese Befugnis braucht, kann
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man, glaube ich, geteilter Meinung dariiber sein.
Wir sind am Ende als Biirgerrechtsorganisation ver-
mutlich auf einer anderen Seite als die Bundespoli-
zel oder die Gewerkschaften, die diese Malnahmen
vertreten. Fair enough. Aber wenn man sich an-
schaut, wie es sich entwickelt hat, nehmen Sie bitte
die SchutzmaBnahmen mit auf. Es wird, glaube ich,
nicht dem Ansehen der Bundespolizei dienlich
sein, wenn Minderjidhrige eingesetzt werden. Wenn
man das Vertrauen, das Berufsgeheimnistréger,
nehmen wir Journalisten, iiber Jahre als Berufs-
stand aufgebaut haben, dadurch unterminiert wird,
dass diese in Einzelfédllen als V-Personen einge-
nommen werden — das ist geliehenes Vertrauen,
was hier iber eine Mafinahme angewendet werden
kann. Hier ist die Frage entscheidend, warum neh-
men wir es nicht mit auf? Das ldsst die Vermutung
naheliegen, dass es diese Mallnahmen gibt, dass
irgendwo Journalistinnen und Journalisten, die als
Journalisten agieren, als V-Leute aufgenommen
werden sollen, dass Minderjahrige aufgenommen
werden sollen, dass Personen, die nicht geschéfts-
fahig werden, als V-Personen aufgenommen
werden sollen. Wie gesagt, man kann geteilter
Meinung dariiber sein, wie viele V-Personen und
wann es V-Personen braucht — unserer Meinung
nach sehr wenig. Aber wenn, dann fiigen Sie bitte
diese Schutznormen, die im alten Entwurf drin
waren, mit ein. Danke.

Amt. Vors. Josef Oster (CDU/CSU): Vielen Dank,
Herr Dittmann. Es ist 15.58 Uhr, das ist eine zeit-
liche Punktlandung, die wir heute mit unserer
Anhorung hinlegen. Bevor ich zum Schlusswort
komme, md6chte ich die Gelegenheit nutzen: Wenn
ich Vertreter der beiden groBen Polizeigewerk-
schaften im Saal oder digital zugeschaltet habe, ist
es mir ein Anliegen, Thnen stellvertretend ein herz-
liches Dankeschon fiir den so wichtigen Dienst zu
sagen, den die Polizistinnen und Polizisten der
Bundespolizei fiir unser Land leisten. IThnen beiden
sage ich das stellvertretend. Geben Sie es bitte bei
passender Gelegenheit an Thre Mitglieder weiter.
Herzlichen Dank. Wir haben auch Kanile zur
dritten Polizeigewerkschaft, die es auch gibt. Dort
werden wir auch einen Kanal finden, um den Dank
zu platzieren.

Ich mé6chte das aber gern weiterfiithren. Es ist auch

nicht selbstverstdandlich, dass sich Sachverstindige
bereit erkldren, Zeit zu investieren, hier anwesend

zu sein, auch an einem so winterlichen Tag nach

Innenausschuss

Berlin anzureisen, im Vorfeld eine schriftliche
Stellungnahme zu erarbeiten. Das ist alles mit
grofem Aufwand verbunden. Deshalb auch Thnen
ein herzliches Dankeschon fiir Ihre Bereitschaft,
beim Deutschen Bundestag als Sachverstiandiger
oder Sachverstdndige zu fungieren. Es bleibt mir,
mich auch bei den Kolleginnen und Kollegen zu
bedanken, dass sie heute hier teilgenommen haben.
Wir haben eine interessante Sitzungswoche vor
uns. Ich wiinsche Ihnen eine gute Woche. Bei allen,
die hier im Saal sind, bedanke ich mich und
schlieBe die Sitzung.

Schluss der Sitzung: 15.59 Uhr

Josef Oster, MdB
Amtierender Vorsitzender

21. Wahlperiode Protokoll der 23. Sitzung

vom 26. Januar 2026

Seite 28 von 28



	Wortprotokoll
	Tagesordnung - Öffentliche Anhörung
	Tagesordnungspunkt 1 Seite 5
	a)
	BT-Drucksache 21/3051

	b)
	BT-Drucksache 21/3306



	Anwesende Mitglieder des Ausschusses
	Liste der Sachverständigen
	Beginn der Sitzung: 14.03 Uhr
	Tagesordnungspunkt 1
	a) Gesetzentwurf der Bundesregierung
	BT-Drucksache 21/3051

	b) Antrag der Abgeordneten Clara Bünger, Anne-Mieke Bremer, Katrin Fey, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke
	BT-Drucksache 21/3306



	Schluss der Sitzung: 15.59 Uhr


